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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Bebauungsplan Nr. 9/10 (624) Wohnbebauung Tiefendorfer Str. / Auf dem Burhof 
Verfahren nach § 13 a BauGB
hier:
a) Beschluss über die Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren
b) Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:
31.08.2016 Bezirksvertretung Hohenlimburg
15.09.2016 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität
20.09.2016 Stadtentwicklungsausschuss
22.09.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der öffentlichen und der 
privaten Belange die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Anregungen zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen der Verwaltung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB.

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den Bebauungsplan Nr. 9/10 (624) 
Wohnbebauung Tiefendorfer Straße / Auf dem Burhof – Verfahren nach 
§ 13 a BauGB – gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gültigen 
Fassung als Satzung. Die Begründung vom 05.07.2016 wird dem Bebauungsplan 
beigefügt

Geltungsbereich des Bebauungsplanes:

Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Berchum in Flur 3 das Flurstück 
334 (teilw.), die Flurstücke 435 und 436 und in Flur 5 die Flurstücke 271, 247 (teilw.) 
und 282 (teilw.). In dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan ist der 
beschriebene Geltungsbereich eindeutig dargestellt. Der Lageplan im Maßstab 
1: 500 ist Bestandteil des Beschlusses.
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Nächster Verfahrensschritt:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im September 2016 tritt der 
Bebauungsplan in Kraft.
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Kurzfassung

Das Planverfahren dient der Schaffung von Planungsrecht für die Erschließung eines 
Grundstückes an der Tiefendorfer Straße für ca. 14 Einfamilienhäuser. Mit Beschluss 
dieser Verwaltungsvorlage wird der Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 

Begründung

Zu Beschlussvorschlag a):

1. Einleitung des Verfahrens und Prüfaufträge

Ursprünglich wurde das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes als 
„Vorhabenbezogener Bebauungsplan“ eingeleitet (Ratsbeschluss vom 16.12.2010). 
Der Grundstücksbesitzer hatte jedoch den Antrag zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes zurückgezogen und das Grundstück an die Hagener 
Erschließungsgesellschaft (HEG) verkauft. Da die neue Grundstückseigentümerin 
nicht beabsichtigt Wohnhäuser zu errichten, sondern lediglich das Grundstück als 
Bauland zu erschließen, wurde das Verfahren auf ein „normales“, nicht 
vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren umgestellt (Beschluss v. 26.03.2015).

Selbiger Beschluss wurde mit der Aufforderung an die Verwaltung ergänzt, 
Gespräche mit dem Erschließungsträger über die Anlage eines neuen 
Kinderspielplatzes zu führen. 

Die Rechtskraft dieses Bebauungsplanes vorausgesetzt, ist die HEG bereit, auf 
eigene Kosten und in Abstimmung mit der Stadt Hagen, auf dem Schulhof der 
Grundschule, Auf dem Blumenkampe 1, also in kürzester Entfernung zum Plangebiet 
(ca. 200 m Fußweg) ein Spielgerät zu errichten. Details werden in dem anstehenden 
Erschließungsvertrag vereinbart. Die Nutzung des Pausenhofes nachmittags als 
Spielfläche würde die Anlage eines neuen Spielplatzes, der zukünftig von der Stadt 
Hagen zusätzlich dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten wäre, im Plangebiet 
entbehrlich machen. Bauordnungsrechtlich und nach der Spielplatzsatzung der Stadt 
Hagen ist ein Spielplatz für Einfamilienhaussiedlungen nicht erforderlich. 
(Stellungnahme der HEG anliegend)

Mit dieser Planung wird auch dem bei Einleitung des Verfahrens an die Verwaltung 
ergangenen Prüfauftrag zur „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse (Gehweg) 
Tiefendorfer Straße“ entsprochen (Beschlüsse des Rates vom 16.12.2010 und 
18.09.2014).

Entlang der Tiefendorfer Straße soll im Abschnitt des Neubaugebietes ein Gehweg 
angelegt werden, der sich bis zur Straße Am Blumenkampe fortsetzt. Dabei werden 
ein 1 m breiter Streifen aus dem privaten Grundstück Auf dem Blumenkampe 2 und 
ein ca. 65 cm breiter Streifen aus dem städtischen Flurstück der Tiefendorfer Straße 
beansprucht. Dafür muss die Böschung zwischen Fahrbahn und Grundstück 
beseitigt werden. Die Fahrbahn wir nicht verengt. 
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Bezüglich des Prüfauftrages zur verbindlichen Festsetzung der Solarenergie-
gewinnung, wird ebenfalls auf diese Beschlüsse (16.12.2010 und 18.09.2014) bzw. 
auf die Vorlage mit der Drucksachen-Nr. 0717/2014 verwiesen. Eine verbindliche 
Festsetzung der Solarenergiegewinnung ist planungsrechtlich nicht möglich. Im 
Sinne einer rechtssicheren Bauleitplanung hatte die Verwaltung davon abgeraten, 
auf die Nutzung eines bestimmten Energieträgers zu bestehen.

2. Verfahrensablauf

2.1 Bürgeranhörung

Wenngleich das Bebauungsplanverfahren gemäß § 13 a BauGB als „Beschleunigtes 
Verfahren“ die Möglichkeit geboten hätte, auf eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu verzichten, wurde eine „Bürgeranhörung“ gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt. Die Bürgeranhörung fand im Fachbereich Stadtentwicklung und  
Stadtplanung während der Dienststunden vom 24.01.2011 bis zum 28.01.2011 statt. 
Dabei wurden folgende Punkte vorgebracht (Protokoll anliegend):

 Verkehrsproblematik an der Tiefendorfer Straße und in Berchum 

Die Bebauung wird abgelehnt, weil diese zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen führt. Berchum hat nur eine einzige Zufahrt, die jetzt 
schon überlastet sei. Ohne zweite Zufahrt wären Bauvorhaben in dieser 
Größe in Berchum nicht zu machen. Es müssen genügend Stellplätze für 
Besucher geplant werden. Wegen der fehlenden Parkmöglichkeiten kommt es 
im Bereich der Schule schon jetzt zu tlw. gefährlichen Störungen.

 Auf dem Burhof

Die Straße „Auf dem Burhof“ sei für Begegnungsverkehr nicht geeignet. 
Schon jetzt bestehe ein hohes Verkehrsaufkommen, was sich durch die 
geplante Bebauung verschärfen würde. Außerdem würde sich die 
angespannte Parkplatzsituation weiter verschlechtern, da im geplanten 
Einfahrtsbereich 2 Stellplätze entfallen werden. Die komplette Erschließung 
des Wohngebietes solle daher über die Tiefendorfer Straße erfolgen. Die 
Erreichbarkeit durch Rettungsfahrzeuge müsse beachtet werden. Zum 
Nebengebäude „Auf dem Burhof Nr. 5“ sollte Abstand gehalten werden.

 Dorf Berchum

Der dörfliche Charakter würde zerstört. Es müsse überprüft werden, ob ein 
Wohngebiet in der Nähe eines bestehenden Güllebeckens zulässig ist.
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 Gemeindehaus

Das Gelände, das sich hinter dem Gemeindehaus der Ev.- Reformierten 
Kirchengemeinde Berchum befindet, ist zurzeit nicht bebaut. Evtl. wird eine 
Bebauung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Aus diesem Grund sei es 
deshalb bereits jetzt schon ratsam, bei dem oben genannten Bauvorhaben 
eine mögliche Begehung des Geländes hinter dem Gemeindehaus zu planen 
bzw. einen Weg anzulegen.

Im anliegenden Protokoll sind die Punkte detailliert aufgeführt. Im Nachgang zu 
dieser Bürgeranhörung sind vier schriftliche Eingaben von Bürgen und  zwei 
Eingaben von der Ev.- Reformierten Kirchengemeinde Berchum mit ähnlich 
lautenden Inhalten eingegangen.

Die Verwaltung nimmt zur Vorbereitung der Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 
BauGB im Folgenden zusammenfassend Stellung zu den Eingaben und zu den in 
der Bürgeranhörung vorgebrachten Bedenken:
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Die Verwaltung nimmt zu den in der Bürgeranhörung vom 24.01. bis 28.01.2011 
geäußerten Bedenken sowie zu den Eingaben der Bürger vom 30. / 31.01.2011 
und vom 05.02.2011 wie folgt Stellung:

Verkehrsbelastung / Einwohnerentwicklung  / Schulweg

Die vorgebrachten Bedenken bezüglich der allgemeinen Verkehrsbelastung in 
Berchum werden von der Verwaltung nicht geteilt. 

Am 04.04.2008 wurde an der Straße Am Linnufer im Rahmen einer Verkehrszählung 
ein Aufkommen von 4.146 Kfz registriert. Das ist das Verkehrsaufkommen an einem 
Tag in beiden Richtungen. Für den Abschnitt der Tiefendorfer Straße zwischen den 
Einmündungen „Auf dem Burhof“ und „Auf dem Blumenkampe“ haben aktuelle 
Modellberechnungen (Juli 2016) eine Belastung von 1.850 Kfz. / 24h ergeben. 
Dieses Verkehrsaufkommen stellt für die Erschließungsstraße keine Überlastung dar. 

Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsabnahme im Wohnbezirk Berchum (von 
1.683 Einwohner im Jahr 2008 auf 1.598 Einwohner in 2014) wird keine Zunahme 
des Verkehrs durch die geplanten ca. 14 bis 18 Wohneinheiten stattfinden. Man kann 
davon ausgehen, dass die Verkehrssituation gleich bleibt (verglichen mit 2008).

Die Einwohnerentwicklung in Berchum ist stabil bzw. tendenziell leicht rückläufig. 
Eine Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen in der geplanten 
Größenordnung dient der Stärkung von Berchum. Hiermit wird ein kleiner Beitrag zur 
Stärkung der sozialen Infrastruktur geleistet.

Für Fußgänger problematisch ist der Abschnitt Tiefendorfer Straße zwischen den 
Straßen „Auf dem Burhof“ und „Auf dem Blumenkampe“ im Bereich der 
Bruchsteinmauer. Um die Situation insbesondere für Schulkinder zu entschärfen, 
wird innerhalb des neuen Wohngebietes eine neue fußläufige Verbindung hergestellt. 
Von der Straße „Auf dem Burhof“ wird über die neue Erschließungsstraße 
(Verkehrsmischfläche) und den neuen Gehweg an der Tiefendorfer Straße ein 
sicherer Schulweg entstehen.

Unfallhäufigkeit

In den Jahren 2008 bis 2010 (3 Jahre) gab es im Bereich der Tiefendorfer Straße 3 
Verkehrsunfälle mit Sachschäden und einen Verkehrsunfall wegen Trunkenheit. 
Daraus wird ersichtlich, dass die Tiefendorfer Straße keinen Unfallschwerpunkt
darstellt.
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Erschließung / Verkehrssituation auf dem Burhof

Die Planung sieht die Erschließung größtenteils von der Tiefendorfer Straße vor. Sie 
wurde insofern modifiziert, dass von der Straße „Auf dem Burhof“ nur noch ein 
einzelnes Grundstück erschlossen wird, statt der ursprünglich geplanten zwei 
Grundstücke. Dadurch wird sich die Verkehrssituation in dieser Straße kaum 
verändern. Die bisherigen Stellplätze müssen für die Anlage des Weges aufgegeben 
werden. Dies wäre auch so, wenn es sich um einen reinen Fußweg handelte.

Dorf Berchum / Wohnsituation

Der Ortsteil Berchum beheimatet zurzeit noch drei landwirtschaftliche Betriebe. 
Zugleich ist Berchum ein beliebter Wohnstandort, was sich in der konstanten 
Einwohnerzahl zeigt, die entgegen der Hagener Abwanderungstendenz nur minimal 
abgenommen hat. Die dörfliche Struktur wird nicht unter der Wohnbebauung leiden. 
Das Baugebiet erstreckt sich über eine brachgefallene Obstwiese und ihre Bebauung 
geht nicht zu Lasten einer landwirtschaftlichen Nutzung. Andererseits sind bezüglich 
der von den Bauernhöfen ausgehenden Emissionen bisher keine wesentlichen 
Störungen in dem bestehenden Dorf-/ Wohngebiet aufgetreten.

Die Untere Umweltschutzbehörde gab im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange am 20.05.2016 folgende Stellungnahme ab:

„Aus Sicht der Unteren Umweltschutzbehörde Bochum, Dortmund und Hagen 
bestehen gegen die Ansiedlung von Wohnbebauung keine grundsätzlichen 
Bedenken. 

Im näheren Umfeld um das Plangebiet befinden sich drei Bauernhöfe mit 
Viehhaltung. Aufgrund der geringen Großvieheinheiten und der Tatsache, dass es 
sich statt um einen um drei Betriebe handelt, kann eine einfache Bestimmung des 
Mindestabstandes nach TA-Luft (5.4.7.1) oder VDI 3894 Blatt 1 und 2 nicht erfolgen. 
Deshalb wurden an drei verschiedenen Tagen bei unterschiedlichen Wetterlagen 
(Temperatur, Windrichtung etc.) Geruchsüberprüfungen vor Ort vorgenommen. Es 
waren jedes Mal nur Platzgerüche wahrnehmbar. Beim Betrieb Nr. 2 treten im 
Wesentlichen Gerüche beim Befüllen, Entleeren und Rühren des Güllebehälters auf. 
Diese Vorgänge treten sehr selten auf. Gülle wird an maximal 5 Tagen pro Jahr auf 
die Felder ausgetragen. Somit kann aufgrund der seltenen Ereignisse und der 
seltenen Winde aus östlicher Richtung ausgeschlossen werden, dass es im 
geplanten Gebiet zu erheblichen Geruchsbelästigungen (Geruchshäufigkeiten größer 
oder gleich 10 % der Jahresstunden) kommt. Geringe Belästigungen können jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. Es existieren zudem bereits viele Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, die unmittelbar an die landwirtschaftlichen Betriebe angrenzen. 
Von Seiten der Bewohner gab es bis heute keinerlei Beschwerden über 
Geruchsbelästigungen. Auf die Anfertigung eines Geruchsgutachtens kann aus 
hiesiger Sicht verzichtet werden.
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Gemeindehaus / weitere Entwicklung

Bezüglich des Gemeindehauses gab es zum einen den Vorschlag, eine zukünftige 
Erschließungsoption aus dem geplanten Baugebiet auf die Wiese westlich des 
Gemeindehauses für eine spätere Baumöglichkeit zu eröffnen. Andererseits wurde 
vor möglichen Lärm-Immissionskonflikten aufgrund einer an das Gemeindehaus 
heranrückenden Wohnbebauung gewarnt.

Es bestehen weiterhin Erschließungsmöglichkeiten von den Straßen „Lürwald“ und 
„Auf dem Blumenkampe“.

Eine Konfliktsituation mit der Wohnbebauung besteht nicht und wird auch bei neuen 
Wohngebieten nicht bestehen, solange im Gemeindehaus keine Veranstaltungen 
nach 22 Uhr (Nachtzeit) stattfinden. Solche Veranstaltungen finden im 
Gemeindehaus Auf dem Blumenkampe 10 nicht statt und sind bisher auch noch nicht 
beantragt worden. Ein Lärmimmissionsgutachten für diese Einrichtung ist daher 
entbehrlich. Hier muss die Gemeinde auch auf die bereits bestehende und näher 
benachbarte Wohnbebauung „Auf dem Blumenkampe“ Rücksicht nehmen. In 
Allgemeinen Wohngebieten sind auch Anlagen für kirchliche, soziale und kulturelle  
Zwecke zulässig.

Das geplante Wohngebiet soll als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden mit 
dem Ausschluss von kirchlichen und kulturellen Anlagen. Dies geschieht nicht 
aufgrund eines möglichen Lärm-Immissionskonfliktes, sondern weil kirchliche und 
kulturelle Anlagen oft mit Versammlungsstätten und somit auch mit den dafür 
erforderlich hohen Stellplatzzahlen einhergehen. Dies hätte in der Wohnstraße zu 
Konflikten mit den An- und Abfahrten führen können. Soziale Einrichtungen wie z. B. 
Kitas und Jugendeinrichtungen sollen dagegen zulässig sein.

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(Bürgeranhörung) geäußerten Bedenken werden als unbegründet 
zurückgewiesen. 
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2.2 Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 07.04.2016 die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplan-Entwurfes beschlossen. Vom 25.04.2016 bis zum 25.05.2016 
erfolgte die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes während der 
Dienststunden im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung. Die 
Bekanntmachung erfolgte gemäß § 23 der Hauptsatzung der Stadt Hagen im 
Amtsblatt Nr. 15/2016, ausgegeben am 15.04.2016. 

Zu den Eingaben der Bürger zur öffentlichen Auslegung, welche für die Abwägung 
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB relevant sind, nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
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2.2.1 Stellungnahme der Verwaltung zu den Anregungen einer Bürgerin / eines 
Bürgers (Nr. 5) im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 28.04.2016:

Zum Punkt: Aktuelle Verkehrssituation

Die angesprochenen Missstände, die durch die schmale Führung der Tiefendorfer 
Straße hervorgerufen werden, liegen ursächlich in der historischen Bebauung und 
Einengung der Straße durch die denkmalgeschützte Mauer des Hauses Tiefendorfer 
Straße 8 auf der einen Seite der Straße und das Wohnhaus Tiefendorfer Straße 5 
gegenüber auf der anderen Seite der Straße. Die Führung der Buslinie verläuft in 
diesem Abschnitt deshalb in Einbahnregelung nur „aufwärts“ in Richtung Schule.

Für den Abschnitt der Tiefendorfer Straße zwischen den Einmündungen „Auf dem 
Burhof“ und „Auf dem Blumenkampe“ haben aktuelle Modellberechnungen (Juli 
2016) eine Belastung von 1.850 Kfz. / 24h ergeben. Dieses Verkehrsaufkommen 
stellt für die Erschließungsstraße keine Überlastung dar. 

Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsabnahme im Wohnbezirk Berchum (von 
1.683 Einwohner im Jahr 2008 auf 1.598 Einwohner in 2014) wird keine Zunahme 
des Verkehrs durch die geplanten ca. 14 bis 18 Wohneinheiten stattfinden. Man kann 
davon ausgehen, dass die Verkehrssituation gleich bleibt (verglichen mit 2008).

Der Straßenabschnitt im Bereich der Bruchsteinmauer wird durch die Planung nicht 
verändert.

Zum Punkt: Situation gemäß Bauplanung

Die Planung sieht eine Veränderung oberhalb des zuvor behandelten Abschnittes 
vor. Dabei soll entlang der Tiefendorfer Straße im Abschnitt des Neubaugebietes ein 
Gehweg angelegt werden, der sich bis zur Straße Am Blumenkampe fortsetzt. Dabei 
werden ein 1 m breiter Streifen aus dem privaten Grundstück Auf dem Blumenkampe 
2 und ein ca. 65 cm breiter Streifen aus dem städtischen Flurstück der Tiefendorfer 
Straße beansprucht. Dafür muss die Böschung zwischen Fahrbahn und Grundstück 
beseitigt werden. Die Fahrbahn, die hier für den Begegnungsverkehr ausreichend 
bemessen ist, wird nicht verengt. Die Straßenplanung sowie eine 
Querschnittszeichnung zur Planung werden dieser Stellungnahme zugefügt.  

Somit entspricht die Planung der in der Eingabe vom 28.04.2016 
vorgeschlagenen Alternative (zweiter Spiegelstrich), wonach der Bürgersteig 
ausschließlich über das Baugrundstück und entlang der Böschung verlaufen 
sollte. 

Zu den Anregungen:

Die in der Eingabe vorgeschlagene Lösung, für die Engstelle im Bereich des Hauses 
Tiefendorfer  Straße 5 (s. o.), die Bruchsteinmauer zu verlegen, ist leider aufgrund 
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des Denkmalschutzes nicht möglich. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des 
Denkmalschutzes muss diese Anregung zurückgewiesen werden. 

Der Vorschlag, die Tiefendorfer Straße zur Einbahnstraße zu machen, beträfe eine 
ordnungsbehördlich Maßnahme zur Verkehrsführung, die nicht zum Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens gemacht werden kann. Solch eine Maßnahme müsste 
durch eine gesonderte Beschlussfassung der politischen Gremien in die Wege 
geleitet werden.

Die Anregung, die Tiefendorfer Straße zur Einbahnstraße zu machen, wird 
zurückgewiesen.
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2.2.2 Stellungnahme der Verwaltung zu den Anregungen einer Bürgerin / eines 
Bürgers (Nr. 6) im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 30.04.2016 (E-Mail):

Für einige Baufenster ist eine Firstrichtung durch den Bebauungsplan festgesetzt: Im 
Bereich der Tiefendorfer Straße östlich des Denkmals Haus Nr. 8 verläuft die 
vorgegebene Firstrichtung von Nordwest nach Südost, im Plangebiet südlich des 
Denkmals ist sie fast in Nord – Süd - Ausrichtung vorgegeben.

Die Festsetzung der Firstrichtung östlich des Denkmals soll bewirken, im 
Straßenverlauf mit dem Denkmal und der Neubebauung eine einheitliche  
giebelständige Bebauung zu erhalten. Damit zeigen zukünftig alle Häuser auf dieser 
Straßenseite mit dem Giebel zur Tiefendorfer Straße einschließlich der Häuser Auf 
dem Burhof 2 und Auf dem Blumenkampe 2. Gegenüber zeigen auch die Giebel der 
Häuser Tiefendorfer Straße 1, 5 und 9 zur Straße und Haus Nr. 3 mit einem 
Zwerchgiebel. Ein Haus Nr. 7 existiert nicht. 

Eine Solarnutzung für die Neubauten direkt an der Tiefendorfer Straße wird durch die 
Festsetzung nicht unmöglich. Es wird kaum ein Unterschied im Wirkungsgrad 
feststellbar sein zwischen einer Südost- oder Südwestausrichtung einer möglichen 
Photovoltaikanlage. 

Daher sollte hier aus städtebaulichen Gründen und im Interesse des 
Denkmalschutzes an der Festsetzung der Firstrichtung in diesem Baufeld 
festgehalten werden. 

Der Anregung, die Festsetzung der Firstrichtung um 90 Grad zu drehen oder 
auf diese Festsetzung zu verzichten, wird nicht stattgegeben. 

Südlich des Denkmals ließe sich der städtebauliche Zusammenhang für eine 
Firstrichtung nur vom Denkmal ableiten. Da die Firstrichtung der Neubauten in 
diesem Bereich für den Denkmalschutz nur von marginaler Bedeutung ist und die 
NNW – SSO – Ausrichtung der Firstrichtung sich auf den Wirkungsgrad der 
Photovoltaik ungünstig auswirkt, soll im Baufeld südlich des Denkmals auf die 
Festsetzung einer Firstrichtung verzichtet werden. 

Der Anregung, von einer Festsetzung der Firstrichtung abzusehen, wird für den 
Bereich südlich des Denkmals stattgegeben. 
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2.3 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Auf die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB wurde verzichtet.

Am 13.04.2016 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von 
der Auslegung benachrichtigt und wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gebeten bis zum 
25.05.2016 ihre Stellungnahmen zur Planung im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
abzugeben. 

Eingegangen sind Stellungnahmen ohne Bedenken oder Anregungen folgender 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange:

 PLEDOC, Leitungsauskunft (Ferngas usw.), Essen vom 22.04.2016

- Nicht betroffen

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Hagen vom 18.04.2016

- Keine Bedenken – mit der Bitte um Information zum weiteren Planungsstand.

 Bezirksregierung Arnsberg, Ländliche Entwicklung, Bodenordnung, Soest vom 
25.04.2016

- Nicht betroffen

 Landwirtschaftskammer NRW, Unna vom 06.05.2016

Keine Bedenken – die Planung wird begrüßt.

 GASCADE Gastransport GmBH, Kassel vom 12.05.2016

- Nicht betroffen

 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie, Dortmund vom 
17.05.2016

Hinweis – Mit bergbaulichen Einwirkungen ist nicht zu rechnen. Die Planung 
befindet sich über dem auf Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld „Ruhr“. 

 Enervie Vernetzt GmbH, Engineering Service, Lüdenscheid vom 24.05.2016

- Keine Bedenken – mit Hinweis, dass Leistungsangaben benötigt werden, um 
ein Versorgungskonzept festlegen zu können und dass keine Gasversorgung 
bereitgestellt werden kann.

Da in diesen Stellungnahmen keine Bedenken oder weiter Anregungen 
eingebracht wurde, ist hierzu kein Beschluss erforderlich.
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Die Stellungnahmen einiger Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
beinhalten Bedenken oder Anregungen, die zu Änderungen des Planes oder der 
Begründung geführt haben. Der Plan und die Begründung zum Bebauungsplan 
wurden deshalb mit Datum vom 05.07.2016 neu gefasst. Die Grundzüge der Planung 
sind davon nicht berührt. 

Es handelt sich um folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange:

1. Untere Wasserbehörde, Hagen vom 13.05.2016

2. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, vom 03.05.2016

3. WBH Wirtschaftsbetrieb Hagen – Entwässerungsplanung, vom 01.06.2016

4. WBH Wirtschaftsbetrieb Hagen – Straßen- und Kanalbau, vom 08.06.2016

5. HEG Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, vom 
03.06.2016

Zu den Eingaben nimmt die Verwaltung auf den folgenden Seiten Stellung, worüber 
der Rat der Stadt Hagen zu beschließen hat. 
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2.3.1 Stellungnahme der Verwaltung zu der Anregung der Unteren 
Wasserbehörde Hagen vom 13.05.2016:

Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde wurde die Versickerungsfähigkeit des 
Untergrundes im Sinne des § 51 a Landeswassergesetz nicht ausreichend geprüft.  

Daraufhin hat die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
(HEG), die das Baugebiet erschließen wird, Versickerungsuntersuchungen 
durchführen lassen. 

Die Versickerungsuntersuchungen des Ingenieurbüros für Grundbau, 
Bodenmechanik und Umwelttechnik GmbH aus Sprockhövel – Haßlinghausen 
(23.06.2016) kommen zu folgendem Ergebnis:

„Insgesamt wird daher bei den vorliegenden Untergrundverhältnissen auch unter 
Berücksichtigung der z. T. angetroffenen örtlichen Vernässungszonen empfohlen, 
auf die Ausführung von Versickerungsanlagen zu verzichten und die anfallenden 
Niederschlagswässer einer ordnungsgemäßen Vorflut zuzuleiten.“

Somit sind keine weiteren Änderungen des Bebauungsplanentwurfes erforderlich 
und das Regenwasser kann wie geplant dem Mischwasserkanal zugeführt werden.

Der Anregung, die (nicht-) Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 
gutachterlich nachzuweisen, wird stattgegeben. Das Gutachten wird als Anlage 
Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan.
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2.3.2 Stellungnahme der Verwaltung zu der Anregung des Landschaftsver-
bandes Westfalen – Lippe, LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, 
vom 03.05.2016:

Nach §1 Abs. 3 DSchG NW sind die Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege bei öffentlichen Planungen angemessen zu berücksichtigen. Die 
zuständigen Behörden sind frühzeitig einzuschalten. Dies gilt auch für „vermutete 
Bodendenkmäler“. Mit dem Schreiben vom 03.05.2016 hat das LWL seinen 
begründeten Verdacht geäußert, dass sich auf dem in Rede stehenden Plangebiet 
Reste von Vorgängerbauten und/oder Nebengebäuden der mittelalterlichen 
Hofbebauung befinden.

Der Anregung, explizit auf die „vermuteten Bodendenkmäler“ hinzuweisen, 
wird stattgegeben. 

Der allgemeine Hinweis im Bebauungsplan und in der Begründung  auf mögliche 
Bodenfunde im Sinne des DSchG NW wird daher wie folgt geändert:

Bei Bodeneingriffen werden mit großer Wahrscheinlichkeit Bodendenkmäler 
(Kultur – und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.

Deshalb muss sichergestellt werden, dass der Vorhabenträger eine vollständige 
archäologische Begleitung der Bodeneingriffe, die im Zusammenhang mit der 
Erschließungsstraße durchgeführt werden, gewährleistet. Der Oberboden muss 
dabei mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfahren 
durchgeführt werden. Die Begleitung ist von Personal einer archäologischen 
Fachfirma durchzuführen. Die Kosten hierfür trägt der Vorhabenträger (§ 29 Abs. 1 
DSchG NW). 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu 
bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in 
Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 
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2.3.3 Stellungnahme der Verwaltung zu der Anregung des WBH – 
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR – Abteilung Entwässerungsplanung 
vom 01.06.2016:

Entwässerungstechnisch wird das Baugebiet an den Mischwasserkanal in der 
Tiefendorfer Straße angeschlossen.

In einer früheren Planungsphase sollte die Entwässerung des Plangebietes als 
Trennsystem ausgeführt werden, d. h. Schmutzwasser und Regenwasser sollten in 
separaten Kanälen abgeführt werden, bevor sie zusammen in den Mischwasserkanal 
der Tiefendorfer Straße eingeleitet werden. 

Da diese Planung komplett auf das Mischsystem umgestellt wurde, ändert sich der 
Text an entsprechender Stelle der Begründung. 

Außerdem ergeben sich weitere Änderungen der Begründung wie folgt: 

 der Text zum Überflutungsschutz wird aktualisiert (entspricht somit der Fassung 
auf dem Bebauungsplan)

 die Beschreibung der verkehrlichen Erschließung wird verständlicher formuliert.

An den genannten Stellen wird entsprechend der Anregung des WBH die 
Begründung geändert.

Der Anregung, die festgesetzten Geländehöhen (OK-Höhen) zu ändern, wird 
jedoch nicht gefolgt, da auf diese Festsetzung verzichtet wird. 

(s. folgende Stellungnahme)
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2.3.4 Stellungnahme der Verwaltung zu der Anregung des WBH – 
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR – Abteilung Straßen- und Kanalbau 
vom 08.06.2016:

Im Bebauungsplan wurden First- und Traufhöhen in Metern einheitlich über dem 
Erdgeschossfußboden als Maximalwerte festgesetzt. Die Oberkante des 
Erdgeschossfußbodens sollte wiederum 20 bis 40 cm über dem Gelände vor dem 
Haus liegen, was dem Überflutungsschutz und dem homogenen Erscheinungsbild 
der Siedlung dienen sollte. Mittels Festsetzung der Geländehöhen zwischen der 
Erschließungsstraße und der (vorderen) Baugrenze sollte für diese Festsetzung eine 
rechtssichere Eindeutigkeit erreicht werden.

Der WBH weist darauf hin, dass je nach Anlage der Grundstückszufahrten und –
Zugänge deren Höhenlagen variieren können, besonders bei Eckgrundstücken. Im 
Zusammenhang mit einer starren Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhen 
könnte dieses dazu führen, dass unerwünschte Gebäudesockel oder Abgrabungen 
mit Treppenanlagen benötigt werden. 

Der Anregung, von einer Festsetzung von Geländehöhen abzusehen und 
stattdessen die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhen auf das 
Straßenniveau zu beziehen, wird stattgegeben.

Die  Oberkante der Erdgeschossfußbodenhöhe wird auf 0,2 bis 0,4 m über der Höhe 
der ausgebauten Straße im Bereich der Hauseingänge und Zufahrten festgesetzt 
(Festsetzung 2).
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2.3.5 Stellungnahme der Verwaltung zu der Anregung der HEG – Hagener 
Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH vom 03.06.2016:

Es wird angeregt, die Baumasken südöstlich der Wendefläche zusammenzufassen, 
um die in der Abbildung dargestellte Bebauungsvariante zu ermöglichen. 

Der Anregung wird stattgegeben. 
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2.4 Eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange

Aufgrund der Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren haben sich nach der 
öffentlichen Auslegung einige Änderungen des Entwurfes ergeben, welche die 
Grundzüge der Planung nicht berühren. Daher wurde eine erneute Öffentliche 
Auslegung nicht erforderlich. 

Die Änderungen betreffen:

 die Baugrenzen im Baugebiet WA (1) südöstlich des Wendehammers,

 die Baugrenzen im Baugebiet WA (2) um das Denkmalgebäude mit 
Ausweisung einer Baugrenze für Wintergärten,

 die Kennzeichnung der Mauer an der Tiefendorfer Straße als Denkmal,

 die Festsetzung eines Baumes mit Erhaltungsgebot,

 den Verzicht einer Festsetzung der Firstrichtung im Baufeld südlich des 
Denkmals,

 die Änderung des Bezugshöhen der festgesetzten First- und Traufhöhen, 
wobei auf eine Festsetzung der Geländehöhen verzichtet wird,

 die Änderung der Hinweise zum Denkmalschutz im Bebauungsplan,

 die Änderung der Begründung in den Kapiteln 4.2 Maß der baulichen 
Nutzung, 
5.1 Verkehrliche Erschließung, 6.2 Abwasserbeseitigung und 9 
Denkmalschutz,

 und die Anlage 4 zur Begründung: Versickerungsuntersuchung (Halbach + 
Lange). 

Die Baugrenzen im Baugebiet WA (2) um das Denkmalgebäude mit Ausweisung 
einer Baugrenze für Wintergärten wurde auf Wunsch des Eigentümers in 
Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde festgesetzt. Damit ist die Hoffnung 
verbunden, eine adäquate Nutzung des Baudenkmals zu ermöglichen und somit 
seinen Erhalt langfristig zu sichern.
Die von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch erneut beteiligt, sowie 
der betroffene Grundstückseigentümer. 
Ihnen wurden am 11.07.2016 der Bebauungsplanentwurf und die Begründung in den 
Fassungen vom 05.07.2016 zugesandt mit einer verkürzten Frist für die Abgabe 
einer Stellungnahme bis zum 29.07.2016.
Stellungnahmen konnten nur zu den nach der öffentlichen Auslegung geänderten 
oder ergänzten Teilen abgegeben werden. (Eingeschränkte Beteiligung)
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Beteiligt wurden unter anderem alle Behörden usw., welche Einwendungen gemacht 
hatten. Beteiligt wurden (Eingeschränkte Beteiligung, § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB): 

 Untere Wasserbehörde 

 Untere Denkmalbehörde

 Landschaftsverband Westfalen - Lippe, LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe

 Landschaftsverband Westfalen - Lippe, LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur, Münster

 Landschaftsverband Westfalen - Lippe, LWL-Museum für Naturkunde, Münster

 WBH Wirtschaftsbetriebe Hagen AöR

 HEG Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Es wurden keine weiteren Stellungnahmen abgegeben.

Zu Beschlussvorschlag b):

Satzungsbeschluss

Die Änderungen des Bebauungsplan - Entwurfes Bebauungsplan Nr. 9/10 (624) 
Wohnbebauung Tiefendorfer Straße / Auf dem Burhof – Verfahren nach 
§ 13 a BauGB –, welche nach der öffentlichen Auslegung erfolgten, berühren nicht die 
Grundzüge der Planung. Eine erneute öffentliche Auslegung wurde somit nicht erforderlich. 
Im Rahmen der eingeschränkten Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sind keine Stellungnahmen eingegangen.  

Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange (zu Beschlussvorschlag a) wird der 
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Bestandteile der Vorlage

 Protokoll der Bürgeranhörung vom 24.01.2011 bis zum 28.01.2011

 Begründung zum Bebauungsplan Nr. 9/10 (624) Wohnbebauung Tiefendorfer Str. 
/ Auf dem Burhof Verfahren nach § 13 a BauGB

 Übersichtsplan zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes
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Anlagen zur Begründung

Folgende Gutachten, die als Anlage der Begründung zugleich Bestandteile des 
Bebauungsplanes sind, werden in den Sitzungen der Gremien bereitgehalten und sind zudem 
im Internet über das „Allris“- Informationssystem abrufbar:

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bauvorhaben „Wohnen auf dem 
Blumenkampe“, weluga Umweltplanung, Bochum, 08.10.2010

 Anlagen zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag: Vogelbeobachtung 2009/2010, 
Prüfprotokolle planungsrelevanter Arten, weluga Umweltplanung

 Baugrunduntersuchung / Gründungsberatung, Fuhrmann & Brauckmann GbR, Balve, 
14.06.2011 (Hinweise für die Versickerung von Niederschlagswasser)

 Versickerungsuntersuchungen, Halbach + Lange, Sprockhövel-
Haßlinghausen, 23.06.2016

Finanzielle Auswirkungen

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) gez. Thomas Grothe (Technischer Beigeordneter)
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:





























 

 

 

 
 
Az.: 899rö16.eml Olpe, 03.05.2016  
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 9/10 (624) – Wohnbebauung Tiefendorfer Straße / Auf dem Burhof –  

Ihr Schreiben vom 13.04.2016 / 61/40 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Übersendung der o.g. Planunterlagen bedanke ich mich. 
 
Der Bebauungsplan tangiert den mittelalterlichen Bereich des Dorfes Berchum, dessen Entwicklung 
durch die in Überresten erhaltene Burg der Limburger Dienstleute von Berchum, die mittelalterliche 
Pfarrkirche und den in seiner Lage erschließbaren Schultenhof geprägt wurde. Auf dem zur 
Überplanung vorgesehenen Gelände befindet sich der Hof Frantz/Niemeyer/Neinhaus, heute 
Nöthe, der zu den alten Berchumer Höfen gezählt wird.  
 
Es ist zu vermuten, dass sich mittelalterliche Bebauung des Hofes, Reste von Vorgängerbauten 
und/oder von Nebengebäuden innerhalb des Plangebietes erhalten haben.  
 
Somit liegen im Plangebiet nach dem DSchG NW Vermutete Bodendenkmäler. 
 
Der Begriff der "Vermuteten Bodendenkmäler" ist im Rahmen der Gesetzesänderung im Sommer 
2013 in das DSchG NW aufgenommen worden. Gem. § 3 Abs. 1 Satz 4 DSchG NW sind diese bei 
öffentlichen Planungen und Maßnahmen (§ 1 Abs. 3 Satz 1 DSchG NW) genauso zu behandeln wie 
eingetragene Bodendenkmäler. 
 
Um dem in diesem Falle nachzukommen ist folgendes Vorgehen notwendig: 
 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 
Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Bauordnung  
Postfach 4249 
 
58042 Hagen 
 

 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 

 
Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 
Telefon: 02761 9375-0 
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 



 

 

 

Zunächst ist die Durchführung einer vollständigen archäologischen Begleitung der Bodeneingriffe 
für die Erschließungsstraße notwendig. Dadurch lässt sich die archäologische Situation 
konkretisieren und die Erhaltung und Ausdehnung bzw. Abgrenzung der zunächst vermuteten 
Bodendenkmäler überprüfen. Der Oberbodenabtrag muss dabei mit einem Bagger mit 
Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfahren durchgeführt werden.  
 
Die Begleitung ist von Personal einer archäologischen Fachfirma durchzuführen. Die Kosten gehen 
aufgrund des in das DSCHG NW aufgenommenen „Veranlasserprinzips“ zu Lasten des 
Vorhabenträgers. 
 
Anhand der Ergebnisse der Begleitung der Erschließungstrasse, wird dann über weitere notwendige 
archäologische Maßnahmen entschieden. 
 
Die Ausarbeitung einer Leistungsbeschreibung für die zu beauftragende Fachfirma würden wir in 
Absprache mit dem Vorhabenträger leisten. Eine Liste von archäologischen Fachfirmen geben wir 
im Anhang bei. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          M. Röring B.A. 
 
 



 
      WIRTSCHAFTSBETRIEB HAGEN  WBH ü POSTFACH  4249 ü 58042  HAGEN   ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER STADT HAGEN 

 
BRIEFADRESSE: Vorstand KONTO DES WIRTSCHAFTSBETRIEBES HAGEN  
POSTFACH 4249 ü 58042 HAGEN                                             Thomas Grothe (Sprecher) SPARKASSE HAGEN, BLZ 450 500 01 
PAKETADRESSE:                                                                              Hans-Joachim Bihs KONTO-NR. 100 129 927 
EILPER STR. 132-136 ü 58091 HAGEN       BIC: WELADE3HXXX  ü  IBAN: DE56 4505 0001 0100 1299 27 
 

An die  
 

 Fachbereich 

Entwässerungsplanung und  
Kanaldatenbank 

Stadt Hagen  Gebäude 

Verwaltungsgebäude Block B 
Fachbereich 61  Anschrift 

Eilper Str. 132-136, 58091 Hagen 
Postfach 4249  Auskunft erteilt 

Fr. Thiedemann, Herr Reuter-Droste 
58042 Hagen  eMail 

NThiedemann@wbh-hagen.de 
  Telefon 

(02331)3677-282 
 Vermittlung 
 (02331)3677-101 

 Telefax 
 (02331)3677-5999 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

13.04.2016 und 61/40 WBH/010 01.06.2016 
 
 
Bebauungsplan Nr. 9/10 (624) – Wohnbebauung Tiefendorfer Straße / Auf dem Burhof  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem o.g. Bebauungsplan nimmt der WBH wie folgt Stellung: 
 
Stadtentwässerung  direkter Ansprechpartner für   

 weitergehende Auskünfte: 
Fr. Thiedemann, Tel. 3677-282 
H. Reuter-Droste, Tel. 3677-128 

Gegen den Bebauungsplan bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Die Erläuterung in 
der textlichen Begründung zum Bebauungsplan enthält unter Ziffer 6.2 „Öffentliche Ent-
wässerung“ Angaben, die auf einer nicht mehr aktuellen Planung beruhen. Für den Be-
bauungsplan bitte ich Sie, folgenden Textbaustein zur Entwässerung in die Begründung 
aufzunehmen:  
6.2 Abwasserbeseitigung 
6.2.1 Öffentlicher Kanalanschluss 
Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Kläranlage Hagen-Fley. 
Die Entwässerung des Gebietes soll im Mischsystem erfolgen. Die äußere entwässe-
rungstechnische Erschließung ist durch die vorhandene öffentliche Mischwasserkanali-
sation in der Tiefendorfer Str. bzw. Auf dem Burhof gegeben.  
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung des § 51 a LWG NW wurden die 
Möglichkeiten einer geeigneten Regenwasserbewirtschaftung mit dem Baugrundgutach-
ten vom 14. Juni 2011 geprüft. Hiernach lassen die hydrogeologischen Randbedingun-
gen keine Versickerung zu. Ein Gewässer ist im Wohnumfeld auch nicht gegeben. 

mailto:NThiedemann@wbh-hagen.de


6.2.2 Überflutungsschutz 
Entwässerungssysteme sind gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 118 der DWA auf eine 
Überstausicherheit nachzuweisen, die von der baulichen Nutzung  im Umfeld abhängt. 
Hierbei wird eine bestimmte Jährlichkeit angesetzt, bei der das Abwasser nicht aus dem 
Entwässerungssystem austreten darf. Darüber hinaus muss aber auch eine Überflu-
tungssicherheit für ein noch selteneres Niederschlagsereignis gewährleistet werden. Un-
ter Überflutung wird dabei ein Ereignis verstanden, bei dem das Abwasser aus dem Ent-
wässerungssystem entweichen oder gar nicht erst in dieses eintreten kann und auf der 
Oberfläche verbleibt oder in Gebäude eindringt. 
Die Fachwelt geht davon aus, dass ein Entwässerungssystem unmöglich auf jeden er-
denklichen Niederschlag ausgelegt werden kann und der Überflutungsschutz letztendlich 
gemeinsam von allen Beteiligten gewährleistet werden muss. Dies bedeutet: 
 

1. ausreichende Auslegung des öffentlichen Entwässerungssystems 
2. bei Überstau Ableitung über die öffentlichen Straßen 
3. bauliche Vorsorge seitens der Grundstückseigentümer 

 
Damit die bauliche Vorsorge auch in dem Bebauungsplangebiet gewährleistet ist, sollten 
alle Öffnungen im Gebäude, über die Wasser in das Gebäude eintreten kann (insbeson-
dere Türen und Kellerfenster) mindestens 20 cm über Gelände liegen. Bauliche Anlagen 
sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 der BauO NRW 
sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans zum Schutz vor Hochwasser und urbanen 
Sturzfluten gem. § 16 BauO NRW so anzuordnen und so gebrauchstauglich auszubilden, 
dass u.a. durch Wasser und Feuchtigkeit Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen können.  
(Eingänge können auch entsprechend angerampt werden, z.B. bei einer gesetzlich ge-
forderten Barrierefreiheit.) 

Außerdem möchte ich Sie bitten, den letzten Absatz unter Ziffer 4.2 „Maß der baulichen 
Nutzung“ wie folgt umzuformulieren: „Die Festlegung der Fußbodenoberkante (OKF) soll 
einerseits sicherstellen, dass Kellergeschosse nicht zu weit aus dem Boden ragen und 
somit das harmonische Bild der Siedlung zerstören, anderseits bei Starkregenereignis-
sen Oberflächenwasser nicht in die Gebäude eindringen kann. Gleichzeitig sollten die 
unter Pkt. 6.2.2 aufgeführten sonstigen Gebäudeöffnungen bis zu diesem Niveau über-
flutungssicher gestaltet werden. Entsprechend beziehen sich die OKF-Werte auf die als 
Bezugspunkte festgesetzten Höhenangaben vor der dem Gebäude am nächsten liegen-
den Straßenoberfläche. 

Straßenbau direkter Ansprechpartner für 
weitergehende Auskünfte: 

Frau Heimann 
Tel. 3677- 140 

Die Erläuterung in der textlichen Begründung zum Bebauungsplan enthält unter Ziffer 5.1 
„Verkehrliche Erschließung“ Angaben, die auf einer nicht mehr aktuellen Planung beru-
hen. Für den Bebauungsplan bitte ich Sie, folgenden Textbaustein zur Erschließung in 
die Begründung aufzunehmen:  

5.1 Verkehrlich Erschließung  

Die äußere Erschließung des Wohngebietes erfolgt über die „Tiefendorfer Straße“, ledig-
lich ein Haus wird über die Straße „Auf dem Burhof“ erschlossen. Die Straßenfläche im 
Baugebiet wird mit einer Breite von 5,80 m als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. 
Die Straßenfläche soll als Verkehrsmischfläche hergestellt werden.  



Die Fahrgasse der „Tiefendorfer Straße“ besteht aus einer asphaltierten Fläche. Der 
Gehweg, der nur in Ausnahmefällen überfahren werden soll, wird gepflastert. Die Er-
schließungsstraßen des Baugebietes werden gepflastert. Am Ende der Haupterschlie-
ßungsstraße befindet sich ein Wendeplatz. Die Bemessung dieses Wendeplatzes erlaubt 
das Wenden von Müllfahrzeugen. 

Die Verbindung zwischen Erschließungsstraße und Straße „Auf dem Burhof“ wird durch 
einen Poller unterbrochen, um Schleichverkehre zu unterbinden. Damit ist ein Wohnge-
bäude von der Straße „Auf dem Burhof“ erschlossen und alle übrigen von der „Tiefendor-
fer Straße“.  

Die im Bebauungsplan festgesetzten OK-Höhen müssen wie folgt an die abgestimmte 
Straßenplanung angepasst werden.  

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüße 
 
Im Auftrag  
 

OK 152,30 

OK 150,20 

OK 149,40 

OK 151,70 









































S

t

r

a

ß

e

d

o

r

f

e

r

T

i
e

f
e

n

Berchum

Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung

Bebauungsplan Nr. 9/10 (624)

Wohnbebauung Tiefendorfer Str. / Auf dem Burhof

Verfahren nach §13 a BauGB           Drucksachen Nr. 0681 / 2016



 

weluga umweltplanung Weber Ludwig Galhoff & Partner  •  Ewaldstraße 14  •  44789 Bochum   
Tel.: 0234/912279-0  •  e-mail: info@weluga.de 

Partner: Dr. Heike Galhoff, Claudia Katzenmeier, Dankwart Ludwig, Hermann-Josef Rosker, Guido Weber 
Sitz der Partnerschaftsgesellschaft: Bochum • Amtsgericht Essen, PR 1160 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

zum Bauvorhaben 
“Wohnen auf dem Blumenkampe“ 

in Hagen-Berchum 

 
 

 

Erstellt für  
H. Nöthe 
Bonn 

Bochum, 08. Oktober 2010 

umweltplanung  



  

 Impressum 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

zum Bauvorhaben 
“Wohnen auf dem Blumenkampe“ 

in Hagen-Berchum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitung:  

Dipl.-Biol. Guido Weber 

 

 

 



  

 Inhalt 1 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

„Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

Inhaltsverzeichnis 
Seite 

1. Anlass und Aufgabenstellung 1 

2. Methodische Vorgehensweise 2 

2.1 Arbeitsschritte 2 

2.2 Ermittlung relevanter Arten 3 

2.3 Darstellung der relevanten Wirkungen 5 

2.4 Projektbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur 
Konfliktminderung / Funktionserhaltung 5 

2.5 Artbezogene Prüfung der Verbotstatsbestände 5 

2.6 Darstellung erforderlicher Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen 
Verboten 6 

3. Ergebnisse 6 

3.1 Planungsrelevante Arten 6 

3.2 Eigene Beobachtungen im Plangebiet (inkl. häufige Arten) 9 

3.3 Arten, für die ein Vorkommen im Plangebiet vorab ausgeschlossen wird 11 

3.4 Projektspezifische relevante Wirkungen 12 

3.5 Projektbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur 
Konfliktminderung / Funktionserhaltung 13 

3.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen während der 
Bauphase 13 

3.5.2 Maßnahme zur Funktionserhaltung (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
für den Feldsperling) 13 

3.6 Artbezogene Prüfung der Verbotstatsbestände 14 

4. Zusammenfassung und Ergebnis des Fachbeitrags zum A rtenschutz 17  

6. Literatur 17 

 
Abbildungsverzeichnis 
 
Abb. 1: Lageplan mit Entwurf, unmaßstäblich verkleinert 4 
Abb. 2: Lageplan mit Darstellung Flur 5, Flurstück 159 14 
Abb. 3: Vorkommen der Schleiereule im Bereich des Plangebietes 16 



  

 Inhalt 2 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

„Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

 

Tabellenverzeichnis 
 

Tab. 1: Planungsrelevante Arten des MTB 4611 (MUNLV Februar 2010) mit 
gutachterlichen Bemerkungen zum Vorkommen im Untersuchungsgebiet 7 

Tab. 2: Artenliste Tagfalter, Heuschrecken 10 
 
 
Anlagenverzeichnis 
 

Anlage 1: 2009/2010 beobachtete Vögel mit Angaben zum Status 
Anlage 2: Prüfprotokolle planungsrelevanter Arten 



  

 1 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

„Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

1. Anlass und Aufgabenstellung 

Auf einer Fläche südlich der Tiefendorfer Straße in Hagen-Berchum befindet sich eine 
Grünlandfläche, die zum Anwesen der Objektes Galerie 1740 gehört. Sie wurde vor 
einigen Jahren noch von Pferden beweidet und war mit Obstgehölzen bestanden. Die 
Obstbäume fielen dem Sturmereignis „Kyrill“ (2007) zum Opfer. Die Weidenutzung 
wurde aufgegeben so dass die Fläche seit einigen Jahren brach liegt. 

Für eine Teilfläche entlang der Tiefendorfer Straße wurde Baurecht für eine einzeilige 
Bebauung entlang der Straße geschaffen. Nun ist vorgesehen auch das Gebiet südlich 
davon – zwischen der Bebauung an der Tiefendorfer Straße und den Straßen „Auf dem 
Burhof“ und „Auf dem Blumenkampe“ ebenfalls mit Einfamilienhäusern zu bebauen. 
Vorhabenträger ist die Familie Nöthe als Eigentümer der Fläche. 

Die Schutzbelange gesetzlich geschützter Arten werden für nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG im 
Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 BNatSchG betrachtet. Sie 
bedient sich des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags, der im Zuge der 
vorbereitenden Planungen erstellt worden ist. 

Bei Planungs- und Zulassungsvorhaben konzentriert sich das Artenschutzregime auf 
die europäisch geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und auf die eu-
ropäischen Vogelarten. Im Rahmen dieses Gutachtens soll geprüft werden, welche der 
in NRW so genannten „planungsrelevanten Arten“ (aus: Fachinformationssystem (FIS) 
„Geschützte Arten in NRW“, LANUV NRW 2010) im Plangebiet aktuell bekannt oder 
zu erwarten sind und ob möglicherweise Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vor-
schriften zutreffen können. 

Das Plangebiet liegt östlich des Kerns der Dorflage Berchum und ist von lockerer 
Wohnbebauung und landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. Es befindet sich 
außerhalb des Geltungsbereichs vom Landschaftsplan Hagen. Da Hagen-Berchum 
noch einen sehr ländlichen Charakter aufweist und als Brutgebiet von geschützten 
Vogelarten (z.B. Schleiereule) bekannt ist, ist damit zu rechnen, dass planungsrele-
vante Arten auch die Flächen des Plangebiets als (Teil-) Lebensraum nutzen. 

Im Rahmen des Fachbeitrags ist nach der Ermittlung der Vorkommen und potentieller 
Konflikte zu prüfen, welche der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG für die relevanten Arten zutreffen bzw. zu erwarten sind. Hierbei werden die 
projektspezifischen Wirkfaktoren artspezifischen Empfindlichkeitsprofilen gegenüber-
gestellt. Soweit notwendig, werden Maßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen, vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen, ggf. Risikomanagement) entwickelt und bei der Progno-
se berücksichtigt. 
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Im Falle der Erfüllung von Verbotstatbeständen wird die Erforderlichkeit einer Aus-
nahme nach § 45 (7) BNatSchG dargestellt. 

2. Methodische Vorgehensweise 

2.1 Arbeitsschritte 

Die methodische Vorgehensweise orientiert sich an den Empfehlungen des Fachinfor-
mationssystems (FIS) zum Thema „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des Lan-
desamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW 2010). 

Um bei genehmigungspflichtigen Vorhaben die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für planungsrelevante Arten zu prüfen, werden die 
folgenden Arbeitsschritte durchgeführt: 

1. Ermittlung planungsrelevanter Arten  

2. Darstellung der relevanten Wirkungen 

3. Projektbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Kon-
fliktminderung / Funktionserhaltung (Vermeidungsmaßnahmen, vorgezoge-
ne Ausgleichsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, Maßnahmen des Risikoma-
nagements) 

4. Artbezogene Prüfung der Schädigungs- und Störungsverbote anhand von 
Artenformblättern (LANUV NRW 2008 „Protokoll zur artenschutzrechtlichen 
Prüfung“, http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ 
artenschutz/content/de/download.html) 

5. Darstellung der Befreiungserfordernisse von den artenschutzrechtlichen 
Verboten. 

Bei den einzelnen Prüfschritten wird in NRW unterschieden zwischen planungsrelevan-
ten Arten nach: 

a) Anhang IV der FFH-Richtlinie 
b) Europäischen Vogelarten (in NRW eingeschränkt auf: streng geschützte 

Vogelarten, Arten des Anhangs I und des Art. 4 (2) der Vogelschutz-
Richtlinie sowie besonders geschützte Vogelarten mit einem Rote Liste Sta-
tus der Gefährdungskategorien 0, 1, R, 2, 3, I sowie Koloniebrüter. Eine Zu-
sammenstellung dieser Arten ist dem Fachinformationssystem der LANUV 
NRW im Internet zu entnehmen, 

c) Sonstige streng geschützte Arten. 
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Die übrigen nach § 7 Abs. 2 BNatSchG besonders geschützten Arten sind bei Pla-
nungs- und Zulassungsvorhaben pauschal von den artenschutzrechtlichen Verboten 
freigestellt. Die im Rahmen der Ortsbegehungen festgestellten Tierarten sind im vorlie-
genden Fachbeitrag ergänzend dargestellt (Kap. 3.2). 

In NRW weit verbreitete Vogelarten werden als nicht planungsrelevant (s. o. Pkt. b) 
eingestuft (dazu zählen die weit verbreiteten Vogelarten, aber auch solche der Vor-
warnliste). Für diese gelten auch die artenschutzrechtlichen Verbote, sollen aber nach 
Empfehlung des LANUV NRW im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung nicht 
artspezifisch gesondert bearbeitet werden (KIEL 2007). Sie befinden sich derzeit in 
NRW in einem günstigen Erhaltungszustand und sind im Regelfall bei Planverfahren 
nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht (KIEL 2007). Auch sind 
grundsätzlich keine Beeinträchtigungen der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten 
zu erwarten (KIEL 2007).  

2.2 Ermittlung relevanter Arten 

Das Planungsvorhaben und der Untersuchungsraum liegen vollständig im Nordwesten 
des MTB 4611 Hagen-Hohenlimburg. Das Infosystem „Geschützte Arten in NRW“ 
(LANUV NRW 2010) bietet in einem ersten Schritt die Möglichkeit, die in einem MTB 
potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten tabellarisch abzurufen (s. Tab. 1.). 

Als weitere Quellen wurden angefragt und ausgewertet: 
- das @LINFOS, 
- Biotopkataster der LANUV NRW (Stand: letzte Aktualisierung Juni 2007), 
- zuständige Fachämter, 
- Landschaftsplan Hagen, 
- Die aktuelle Publikation „Die Brutvögel Hagens“ (ARBEITSGEMEINSCHAFT AVI-

FAUNA HAGEN 2009), 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 4/08 (600) - Gewerbe- und 

Sondergebiet  zwischen  Wannebach und Verbandsstraße (WELUGA 2008) 
- mdl. Auskünfte von ortskundigen Sachverständigen (STEINWEGER), 
- mdl. Auskünfte ortansässige Landwirte (Fam. DIECKMANN). 

Am 12.08., 19.09.2009 und 07.05.2010. und wurden Feldbegehungen durchgeführt. 

Das untersuchte rund 4.900 m² große Plangebiet  ist in Abb. 1 zu erkennen. Es um-

fasst den größten Teil einer Brachfläche südöstlich der Galerie 1740 zwischen der vor-
handenen Bebauung. Für die Bebauung einer Teilfläche an der Tiefendorfer Straße 
liegt bereits Baurecht vor, die Planung wurde aber bisher nicht umgesetzt. 
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Aus Sicht des Artenschutzes war auch eine Betrachtung des Umfeldes erforderlich, 
das sich aus den angrenzenden Grundstücksflächen (vgl. Abb. 1) zusammensetzt. Die 
Maßstabsangabe bezieht sich auf das Original. Der Lageplan wurde verkleinert. 

Da manche Tierarten darüber hinausgehende Raumansprüche besitzen, werden auch 
mögliche Vorkommen beurteilt, deren Habitatfunktionen überwiegend in den benach-
barten Teillandschaften (z.B. Freiflächen um Berchum, NSG Wannebachtal) erfüllt wer-
den können. Dieser Raum wird als weiterer Untersuchungsraum bezeichnet. Die 
Angaben im Biotopkataster und im Landschaftsplan Hagen zu den umliegenden Gebie-
ten sind mit den Ausführungen der Arbeitsgemeinschaft Avifauna Hagen (2009) abge-
glichen worden. So ist sichergestellt, dass die vorhabenbezogenen Umweltauswirkun-
gen entsprechend der verschiedenen Wirkreichweiten erfasst werden können. 

 

Abb. 1: Lageplan mit Entwurf, unmaßstäblich verklei nert 
Plangebiet: mit kräftiger Linie abgegrenzter Bereich 

 

Es werden nachgewiesene planungsrelevante Arten betrachtet und solche, für die aus 
gutachterlicher Sicht aufgrund der vorliegenden Habitatstrukturen ein Vorkommen nicht 



  

 5 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

„Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

ausgeschlossen werden kann. Sie werden im Sinne einer „worst-case-Betrachtung“ als 
potenziell im Untersuchungsraum vorkommend eingestuft. 

Bei landesweit ungefährdeten ubiquitären Arten, wie Amsel, Singdrossel, Buchfink oder 
Blaumeise, sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu erwarten Deshalb 
werden diese Arten im Rahmen des Artenschutzbeitrages nur nachrichtlich in der Liste 
der beobachteten Arten mit aufgeführt, aber nicht weitergehend betrachtet. 

2.3 Darstellung der relevanten Wirkungen 

Für das Plangebiet der in Abb. 1 dargestellte Architekten-Entwurf der zukünftigen Nut-
zung vor. Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens zur Be-
urteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände basieren auf der Annahme, 
dass das Plangebiet im Bereich der heutigen Brachfläche mit einer Einfamilienhausbe-
bauung und einer inneren Erschließungsstraße überplant wird. Die heutige Nutzung 
entfällt dabei vollständig (vgl. Kap. 3.4). 

2.4 Projektbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Ma ßnah-
men zur Konfliktminderung / Funktionserhaltung 

Für solche Arten, bei denen Konflikte mit den Vorschriften des § 44 BNatSchG auftre-
ten könnten, sind Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (Vermei-
dungsmaßnahmen) vorzusehen, die bei der Beurteilung der Projektwirkungen unmit-
telbar berücksichtigt werden und in direkter funktionaler Verbindung zu den gestörten 
Lebensstätten stehen sowie zum Eingriffszeitpunkt wirksam sind. Dazu zählen u.a. 
artspezifische Bauzeitenpläne (bspw. Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln, um Tötung und Zerstörung von Nistplätzen, Störungen und/oder Beeinträchtigun-
gen an Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden). 

Neben diesen, direkt an den Projektwirkungen ansetzenden Vermeidungsmaßnahmen 
sind - sofern erforderlich - weitergehende funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-
Maßnahmen = measures to ensure the continous ecological functionality) bzw. nach 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die ebenfalls zum Zeit-
punkt des Eingriffs wirksam sein müssen, vorzusehen. Ziel der Maßnahmen ist, dass 
die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden kann. 

2.5 Artbezogene Prüfung der Verbotstatsbestände 

Zur artbezogenen Prüfung der Verbotstatbestände sowie der Befreiungsvoraussetzun-
gen werden für jede planungsrelevante Art Prüfprotokolle verwandt, die im FIS (LANUV 
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NRW) als Download zur Verfügung stehen und im Anhang des vorliegenden Berichtes 
zu finden sind. 

Dabei ist neben den Tötungs- und Störungsverboten auch zu prüfen, ob durch das 
Vorhaben möglicherweise Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von planungsrelevanten 
Arten geschädigt oder zerstört werden. Dies umfasst alle Habitatstrukturen, die inner-
halb des Fortpflanzungsgeschehens oder während der Ruhephasen für das dauerhafte 
Überleben der Art unerlässlich sind. Zu den Fortpflanzungsstätten zählen (KIEL 2007): 
Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Eiablage- und Schlupfplätze sowie Berei-
che, die von den Jungen genutzt werden. Zu den Ruhestätten zählen: Schlaf-, Mauser- 
und Rastplätze, Sonnplätze, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Winter-
quartiere. Im Gegensatz zu diesen Teilhabitaten unterliegen Nahrungs- und Jagdhabi-
tate sowie Flugrouten und Wanderkorridore nicht unmittelbar den Artenschutzbestim-
mungen. Sie sind aber dann von Bedeutung, wenn eine Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte in ihrer Funktion auf deren Erhalt angewiesen ist und sie damit ebenfalls 
ein essenzielles Habitatelement darstellen (KIEL 2007). 

Auch ist in diesem Zusammenhang die räumliche Abgrenzung der Lebensstätten von 
Bedeutung. Bei Vögeln kann es zum einen das gesamte Brutrevier umfassen, bei Vo-
gelarten mit großen Revieren und weiträumig genutzten, unspezifischen Nahrungsha-
bitaten dagegen beschränken sich die Schutzbestimmungen auf das Nest einschließ-
lich einer ungestörten Ruhezone (KIEL 2007). 

2.6 Darstellung erforderlicher Ausnahmen von den ar tenschutz-
rechtlichen Verboten 

Ergibt die artbezogene Prüfung der Tötungs-, Schädigungs- und Störungsverbote für 
die geschützten Arten, dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zutreffen, so 
ist eine Prüfung und ggf. Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall nach § 45 Abs. 7 
sowie eine artenschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich.  

Für die förmliche Zulassung einer Ausnahme ist in Nordrhein-Westfalen die untere 
Landschaftsbehörde bei den Kreisen und kreisfreien Städten zuständig. Bei Planfest-
stellungsverfahren ist die jeweilige Planfeststellungsbehörde zuständig. 

3. Ergebnisse 

3.1 Planungsrelevante Arten 

In Tab. 1 sind die planungsrelevanten Arten gelistet, die für das relevante Messtisch-
blatt MTB 4611 (Hagen-Hohenlimburg) im FIS „Geschützte Arten in NRW“ (LANUV 
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NRW, Stand Februar 2010) abgerufen werden können. Die Angaben zum Status der 
Arten sind ebenfalls der LANUV – Datenbank entnommen.  

In der Bemerkungsspalte sind die projektbezogenen Angaben zum Vorkommen im 
Plangebiet und weiteren Untersuchungsraum unter Berücksichtigung der Übersichts-
begehungen, der ausgewerteten Unterlagen, der vorhandenen Qualität und Größe 
artspezifischer Habitatstrukturen, der Häufigkeit bzw. der Seltenheit der Arten etc. 
dargestellt. Hierbei wird die Wahrscheinlichkeit eines aktuellen Vorkommens 
abgeschätzt. Im Zweifel wird ein potenzielles Vorkommen angenommen. Aufgrund 
großräumigerer Lebensraumansprüche einiger Tierarten und möglicher 
Wechselbeziehungen zwischen Teillebensräumen wurden auch Vorkommen von Arten 
berücksichtigt, die in den benachbarten Gebieten (z.B. Freiflächen um Berchum, NSG 
Wannebachtal) vorkommen. 
Tab. 1: Planungsrelevante Arten des MTB 4611 (MUNLV  Februar 2010) mit gu-

tachterlichen Bemerkungen zum Vorkommen im Untersuc hungsgebiet 

Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4611 
Art Status im MTB  

(LANUV NRW) 
Erhaltungs-
zustand in 
NRW 
kontinentale 
Region 

Bemerkung zum Vorkommen im Untersuchungs-
raum/Plangebiet: 
x Nachweis im Plangebiet, Nachweisjahr 
pot. aufgrund der Habitatstrukturen möglich 
- nicht nachgewiesen, aufgrund fehlen-
 der Habitatstrukturen, Seltenheit etc. 
 im Plangebiet unwahrscheinlich 
 NG: im Gebiet Nahrungsgast 

Säugetiere  

Braunes Langohr Art vorhanden G - 

Breitflügelfledermaus Art vorhanden G pot. Jagdrevier 

Fransenfledermaus Art vorhanden G - 

Großer Abendsegler Art vorhanden U pot. Jagdrevier 

Großes Mausohr Art vorhanden U - 

Haselmaus Art vorhanden G - 

Kleine Bartfledermaus Art vorhanden G pot. Jagdrevier 

Rauhautfledermaus Art vorhanden G - 

Teichfledermaus Art vorhanden G - 

Wasserfledermaus Art vorhanden  G  - (Lenneaue Berchum) 

Zwergfledermaus  Art vorhanden  G  x, eigene Beobachtung Sept. 2009 

Amphibien 

Geburtshelferkröte  Art vorhanden  U  -  

Kammmolch  Art vorhanden  U  -  

Kreuzkröte  Art vorhanden  U -  

Reptilien 

Schlingnatter  Art vorhanden  U  - 

Zauneidechse  Art vorhanden  G↓ - 

Vögel 

Eisvogel  sicher brütend  G  -, (Brutvorkommen Lenneaue u. Wannebachtal) 

Feldschwirl  sicher brütend  G  -, (88/89, 94 als Brutvogel NSG Wannebacht.) 

Flussregenpfeifer  sicher brütend  U  -, (NSG Lenneaue, benannt im Landschaftsplan) 
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Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4611 
Art Status im MTB  

(LANUV NRW) 
Erhaltungs-
zustand in 
NRW 
kontinentale 
Region 

Bemerkung zum Vorkommen im Untersuchungs-
raum/Plangebiet: 
x Nachweis im Plangebiet, Nachweisjahr 
pot. aufgrund der Habitatstrukturen möglich 
- nicht nachgewiesen, aufgrund fehlen-
 der Habitatstrukturen, Seltenheit etc. 
 im Plangebiet unwahrscheinlich 
 NG: im Gebiet Nahrungsgast 

Gartenrotschwanz  sicher brütend  U↓  -, (in Hagen sehr selten, vom Aussterben bedroht) 

Graureiher  sicher brütend  G  -, Wannebachtal, NG. 93, Lenneaue regelm. 

Grauspecht  sicher brütend  U↓  - 

Habicht  sicher brütend  G  pot. Jagdrevier 

Kiebitz  sicher brütend  G  - 

Kleinspecht  sicher brütend  G  -, (Lenneaue Berchum, Reher Heide) 

Mäusebussard  sicher brütend  G  pot. Jagdrevier 

Mehlschwalbe sicher brütend  G↓ x, Nahrungsgast 2010 

Mittelspecht  sicher brütend  G  - 

Nachtigall  sicher brütend  G  - 

Neuntöter  sicher brütend  G  -, (sporadischer Brutvogel im Wannebachtal) 

Rauchschwalbe  sicher brütend  G↓  x, NG 2009 

Rebhuhn  sicher brütend  U  -, im Stadtgebiet von Hagen vor gut 10 Jahren 
ausgestorben 

Rotmilan  sicher brütend  U  pot. Nahrungsgast, (1992 Brutversuch am Reh-
berg) 

Schleiereule  sicher brütend  G  pot. NG, regelmäßiger Brutvogel im Bereich Ber-
chum ca. 1 km nördlich des Plangebiets 

Schwarzspecht  sicher brütend  G  - 

Sperber  sicher brütend  G  pot. Nahrungsgast, Brutvogel in umgebenden 
Waldgebieten 

Steinkauz  beobachtet zur Brutzeit  U  pot. Nahrungsgast, geeignete Lebensräume in 
Randlage von Berchum, aber nur ältere Beobach-
tungen bekannt 

Turmfalke  sicher brütend  G  pot. Nahrungsgast, in Hagen weit verbreitet 

Turteltaube  sicher brütend  U↓  -, (kein Brutvogel in Hagen) 

Uferschwalbe  sicher brütend  G  - 

Uhu  sicher brütend  U↑  - 

Waldkauz  sicher brütend  G  pot. NG, in Hagen allg. verbreitet, Brutvogel im 
Wannebachtal 

Waldohreule  sicher brütend  G  pot. NG, in Hagen weit verbreitet, sporadischer 
Brutvogel im Wannebachtal 

Wespenbussard  sicher brütend  U  pot. NG, mehrere Brutbeobachtungen für Reh-
berg/Wannebachtal (vgl. WÜNSCH 2009b) 

Wiesenpieper  sicher brütend  G↓  -, letzte Beobachtung für Hagen 1994 NSG 
Ruhraue Syburg 

Die Recherchen der genannten Quellen ergaben folgende zusätzlichen Hinweise zu 
weiteren Vorkommen planungsrelevanter Arten im weiteren Untersuchungsraum: 

Braunkehlchen  1994, 3 Wochen anwesend unterhalb Friedhof Berchum, benachbart 
zum NSG Unteres Wannebachtal 
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Baumfalke , regelmäßig Brutvorkommen im Messtischblatt, nach WÜNSCH (2009a) im 

Tieflandbereich der Lenne, im engeren Plangebiet nur in Ausnahmefällen als NG zu 
erwarten. Erhaltungszustand: U. 

Die folgende Liste enthält Arten, die 2008 in die Rote Liste der gefährdeten Brutvogel-
arten neu aufgenommen wurden und in der Messtischblatt bezogenen Abfrage noch 
nicht enthalten waren. Ein neuer Entwurf für die Ampelbewertung planungsrelevanter 
Arten NRW liegt bereits vor (KAISER 2009): 

Kuckuck : vor allem im Talzug der Lenne (Lenneaue Berchum) und einigen strukturrei-

chen Waldgebieten im Südwesten Hagens zu finden. Im Plangebiet kaum zu erwarten, 
da Gesamtbestand in Hagen sehr gering. Erhaltungszustand: G ↓. 

Feldlerche , ein Brutvorkommen im Unteren Lennetal/Berchum (WELZEL 2009). Im 
Plangebiet nicht zu erwarten. Erhaltungszustand: G ↓. 

Waldlaubsänger : Waldgebiete mit Laubmischwäldern aus Buche und Eiche. Im Plan-

gebiet keine geeigneten Habitate vorhanden. Erhaltungszustand: G ↓. 

Feldsperling : In Hagen regelmäßiger, nicht seltener Brutvogel mit Schwerpunktvor-
kommen im unteren Bereich der Flusstäler von Lenne und Ruhr. Brutvorkommen im 
Plangebiet (Nistkasten in Kirschbaum). Erhaltungszustand: G. 
 

3.2 Eigene Beobachtungen im Plangebiet (inkl. häufi ge Arten) 

Das Plangebiet ist Teil einer strukturreichen Dorflage mit starker Durchgrünung, unter-
schiedlich genutzten Garten- und Hofflächen und teilweise altem Baumbestand. Die 
potenzielle Baufläche weist jedoch nur wenige Baumgehölze auf, weil die ehemals 
vorhandenen alten Obstbäume bis auf einen kleinen verbliebenen Kirschbaum (vgl. 
Titelbild) dem Sturmereignis Kyrill (2007) zum Opfer fielen. Randlich der Fläche sind 
niedrigere Gehölze, einige Hecken und Gebüsche vorhanden. Größere Bäume befin-
den sich erst auf den Nachbarflächen. Die Fläche selbst ist mit einer krautreichen 
Grasflur (Wiesenbrache bewachsen. 

Säugetiere 

Von den Säugetieren konnten durch Beobachtung oder Spurenfunde Waldmaus, Rö-
telmaus, Maulwurf, Hausspitzmaus, im Rahmend der Abendbegehung Steinmarder 
und Zwergfledermaus  festgestellt werden. Die Zwergfledermaus (Rote-Liste-Status in 
NRW: nicht gefährdet dank Naturschutzmaßnahmen) ist eine streng geschützte Art. 
Hinweise auf Quartiere dieser Art gibt es nicht. Der am Rand zur Galerie 1740 stehen-
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de Schuppen wurden in der Dämmerung beobachtet. Die Zwergfledermaus kam nicht 
aus diesem Gebäude, sondern flog nur zweimal an den Gehölzen entlang. 

Vögel 

Tab. 1 im Anhang gibt eine Übersicht über die im Rahmen der Übersichtsbegehungen 
beobachteten Vogelarten. Der Status wurde auf Basis dieser Übersichtsbegehungen 
und gutachterlicher Einschätzung zugeordnet. Bei den meisten Arten sind Brutvor-
kommen im direkten Umfeld des Plangebiets anzunehmen. Haus- und Feldsperling, 
Star und Hausrotschwanz als Beispiel für im Plangebiet oder im direkten Umfeld brü-
tende Gebäude- und Höhlenbrüter ergänzen die Liste der überall häufigen Arten wie z. 
B. Buchfink, Amsel, Kohlmeise, Rotkehlchen Zilpzalp, Zaunkönig und Ringeltaube. Als 
Nahrungsgäste wurden Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Stieglitz und Grünspecht beo-
bachtet. 

Tagfalter, Heuschrecken 

Nachfolgende Liste (Tab. 2) der beobachteten Insektenarten beruht auf Zufallsbeo-
bachtungen, die im Rahmen der allgemeinen Gebietsbegehungen gemacht wurden. 
Sie sind daher unvollständig. Gefährdete oder geschützte Arten wurden nicht beobach-
tet. 

Tab. 2: Artenliste Tagfalter, Heuschrecken 

Erläuterungen: RL: Rote Liste D: Deutschland, NRW: Nordrhein-Westfalen, RL VIb: Rote Liste Sauer- und 
Siegerland, § 7 Abs. 2 BNatSchG Nr. 13: besonders geschützte Art 

Deutscher Artname Wissenschaftl. Artname RL D 
1998 

RL NRW 
1999 

RL 
VIb 

§7 Abs. 2 
BNatSchG 

Anh. II 
FFH-RL 

Tagfalter  

Grünader-Weißling Pieris napi      

Aurorafalter Anthocharis cardamines      

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae      

Kleiner Fuchs Aglais urticae      

Heuschrecken  

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus      

Gemeiner Grashüpfer Chorthippus parallelus      

Langflügelige Schwertschrecke Conocephalus discolor      

Roesels Beißschrecke Metrioptera roeseli      

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima      

Gemeine Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera      

Punktierte Zartschrecke Leptophyes punctatissima      
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Zusammenfassende Bewertung 

Die Tierwelt des Plangebiets weist noch eine typische Arten- und Individuenzusam-
mensetzung strukturreicher Siedlungsrandbereiche auf, sodass bei nur drei Über-
sichtsbegehungen (2 außerhalb der Brutzeit) 25 Vogelarten registriert wurden. Es 
kommen drei Arten der Roten Liste NRW’s vor, von denen eine (Feldsperling) unmit-
telbar im Plangebiet brütet. Rauch- und Mehlschwalbe wurden als Nahrungsgäste re-
gistriert. Zwei weitere Arten der Vorwarnliste (Haussperling und Star) sind ebenfalls 
Brutvögel im unmittelbaren Umfeld und als Gebäudebrüter charakteristische Vogelar-
ten strukturreicher Siedlungsrandbereiche.  

Als planungsrelevant eingestuft sind Zwergfledermaus, Feldsperling, Rauch- und 
Mehlschwalbe, Kormoran und Mäusebussard. Der Kormoran wurde nur überfliegend 
beobachtet und spielt für die Planung keine Rolle. Die Bedeutung des Plangebietes als 
Lebensraum für Tiere liegt in seiner Funktion  als Jahreslebensraum und als pflanzen- 
und insektenreiches Nahrungshabitat mit derzeit geringer Nutzungsintensität durch den 
Menschen. 

3.3 Arten, für die ein Vorkommen im Plangebiet vora b ausge-
schlossen wird 

Von den in Kapitel 3.1 und 3.2 aufgeführten Arten werden Haselmaus , Schlingnatter  
und Zauneidechse  für das engere Plangebiet ausgeschlossen, da hier geeignete Le-

bensraumstrukturen fehlen. Sollten sie im weiteren Plangebiet vorkommen, wären sie 
von den Auswirkungen nicht mehr betroffen. 

Auch die Amphibien Geburtshelferkröte , Kammmolch  und Kreuzkröte  sowie die Fle-
dermausarten Braunes Langohr , Fransenfledermaus , Großes Mausohr , Rauhaut-
fledermaus , Teichfledermaus  und Wasserfledermaus werden für das engere Plan-

gebiet ausgeschlossen, da diese Arten dort keine geeigneten Lebensräume finden. 

Von den Vogelarten können ebenfalls relevante Vorkommen bestimmter Gruppen im 
Plangebiet vorab ausgeschlossen werden, da geeignete Habitate nicht oder nicht mehr 
vorhanden sind. Im weiteren Untersuchungsraum oder als kurzfristige Gäste können 
einige der Arten noch vorkommen. Hierzu werden folgende Arten gezählt: 

Baumfalke Gartenrotschwanz Mittelspecht Turteltaube  
Braunkehlchen Graureiher Nachtigall Uferschwalbe 
Eisvogel Grauspecht Neuntöter Uhu 
Feldlerche Kiebitz Rebhuhn Waldlaubsänger 
Feldschwirl Kleinspecht Schwarzspecht Wiesenpieper 
Flussregenpfeifer  Kuckuck Steinkauz  



  

 12 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

„Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

3.4 Projektspezifische relevante Wirkungen 

Von Relevanz für die planungsrelevanten Tierarten sind bei der vorliegenden Planung 
bau- und anlagebedingte Wirkungen wie Verlust von Habitatstrukturen und Flächen-
versiegelung. In der Bauphase sind temporäre Störungen durch akustische und visuel-
le Störreize zu erwarten. 

Störreize können auch vom späteren Siedlungsgebiet ausgehen. Diese werden sich 
jedoch nicht wesentlich von denen der heutigen Siedlungsflächen, die das Plangebiet 
umgeben, unterscheiden. Weitergehende Fernwirkungen auf benachbarte Gebiete sind 
absehbar nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet ist Brutgebiet für mehrere Vogelarten. Die meisten der beobachteten 
Arten sind jedoch mehr oder weniger regelmäßige Nahrungsgäste, die im Umfeld des 
Plangebiets brüten. Unter den Brutvögeln sind Höhlenbrüter, die meistens in künstli-
chen Nisthilfen (Vogelkästen) brüten und Arten, die ihre Nester in Gehölzen (Bäume, 
Gebüsche) bauen. Bodenbrüter wurden im Plangebiet nicht festgestellt. Die betroffene 
Fläche ist für solche Arten nicht weitläufig genug.  

Durch die Baufeldfreimachung ist zunächst mit einem Verlust der als Brutplatz und 
Nahrungshabitat geeigneten Strukturen zu rechnen. Brutvogelarten wie Amsel, Kohl-
meise, Heckenbraunelle, Grünfink und Zaunkönig können für das Brutgeschäft auf be-
nachbarte Flächen des Siedlungsgebietes ausweichen. Ihnen ist es möglich auch an 
anderer Stelle einen Nistplatz auszuwählen, da es sich nicht um Arten handelt, die in 
jedem Jahr dasselbe Nest oder dieselbe Niststruktur benötigen. Mit Zeitverzug werden 
sie später auch im neuen Baugebiet zahlreiche neue Möglichkeiten für eine Brut fin-
den. Für den ebenfalls als Brutvogel festgestellten Feldsperling ist zwar die Bruthöhle 
selbst leicht zu ersetzen, nicht jedoch die anderen wichtigen Elemente seines Brutre-
viers. Auf die spezielle Beeinträchtigung dieser Art wird in Kapitel 3.6 „Artbezogene 
Prüfung der Verbotstatsbestände“ eingegangen. 

Weitere relevante Wirkungen beschränken sich auf Verluste von Teilflächen im Nah-
rungshabitat (planungsrelevante und nicht planungsrelevante Arten). Für die planungs-
relevante Arten wird mit Ausnahme des Feldsperlings im Rahmen der artbezogenen 
Prüfungen festgestellt, dass es sich bei den verloren gehenden Teilflächen nicht um 
essentielle Teilhabitate für die Brutvorkommen im Umfeld handelt. 
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3.5 Projektbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Ma ßnah-
men zur Konfliktminderung / Funktionserhaltung 

Im Zusammenhang mit den Tötungs-, Schädigungs- und Störungsverboten des 
§ 44 BNatSchG werden im Rahmen des artenschutzrechtlichen Beitrages Maßnahmen 
zur Vermeidung von Tötungen und Störungen geschützter Arten festgelegt. Dabei 
handelt es sich um Maßnahmen, die der Vermeidung von Individuenverlust en (Tö-
tung) durch die Baufeldbefreiung  dienen und um eine vorgezogene Ausgleichs-
maßnahme (CEF-Maßnahme) , die der Optimierung des Lebensraumes vom Feldsper-

ling dient. Sie soll die im nachfolgenden Kapitel 3.6 erläuterte Erhaltung der 
ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang gewährleisten. 

 

3.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigung en während 
der Bauphase 

1. Bauphase: Zum Schutz der Brutvögel und Fledermäuse sind die Baufeldvorberei-
tungen, insbesondere Rodungsarbeiten und Baumfällungen generell auf den Zeit-
raum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zu beschränken. Die Maßnahme leitet 
sich aus dem Vorkommen von Brutvorkommen im Plangebiet ab. Dem Verbot der 
Tötung unterliegen alle europäischen Vogelarten. Auszuschließen sind solche Ver-
botstatbestände nur außerhalb der Brutzeit. 

3.5.2 Maßnahme zur Funktionserhaltung (vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme für den Feldsperling) 

2. Der vorhandene Nistkasten ist in einer geeigneten Fläche wieder aufzuhängen 
(z.B. auf dem Grundstück der Galerie 1740 westlich des vorhandenen Gebäudes). 
In der Ortslage Berchum sind drei weitere Nistkästen für den Feldsperling in geeig-
neten Flächen aufzuhängen. Zur Stützung des Strukturreichtums sind 15 hoch-
stämmige Obstbäume regional geeigneter Obstsorten auf einer intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Parzelle (ca. 1.500 m²) zu pflanzen. Die Fläche wird in eine 
extensive Nutzung überführt (Streuobstwiese mit 2-schüriger Mahd). Als Fläche ist 
das Flurstück 159 der Flur 5 in der Ortslage Berchum vorgesehen (vgl. Abb. 2). 
Hier kann im Anschluss an die Kleingärten ein Stück vom Maisacker abgetrennt 
und von der Ackernutzung ausgenommen werden. Die Kleingärtner können den 
Bereich als „Allmende“ pflegen und nutzen und somit den Erhalt langfristig sichern. 
Die Maßnahme wird in Absprache mit der unteren Landschaftsbehörde durchge-
führt. 



  

 14 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

„Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

 

Abb. 2: Lageplan mit Darstellung Flur 5, Flurstück 159 
 

3.6 Artbezogene Prüfung der Verbotstatsbestände 

Die artbezogene Prüfung der Verbotstatsbestände erfolgt generell unter Berücksichti-
gung der in Kapitel 3.5 aufgeführten Maßnahmen. Die im folgenden Block aufgeführten 
Arten, die im Untersuchungsraum vorkommen oder potenziell vorkommen, werden 
artspezifisch in Formblättern betrachtet. Ausgenommen sind jene Arten, für die oben 
vorab ein Vorkommen ausgeschlossen wurde (z.B. Kreuzkröte). 

Breitflügelfledermaus Feldsperling Rauchschwalbe  Turmfalke 
Großer Abendsegler Habicht Rotmilan Waldkauz 
Kleine Bartfledermaus Mäusebussard Schleiereule Wal dohreule 
Zwergfledermaus Mehlschwalbe Sperber Wespenbussard 

Für die meisten der vorkommenden und potenziell vorkommenden planungsrelevanten 
Arten besitzt die geplante Baufläche aufgrund ihrer Lage, Größe und derzeitigen Nut-
zung nicht die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte. Aufgrund der Nähe zu 
ihren Brutplätzen im Umfeld kommt dem Plangebiet jedoch für die aufgezählten pla-
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nungsrelevanten Arten die Funktion eines Nahrungs- und Jagdhabitats zu (nähere Er-
läuterungen siehe Formblätter). Aufgrund der Größe und Lage der betroffenen Flächen 
wurden die Nahrungs- und Jagdhabitate bei diesen Arten im Rahmen der Prüfprotokol-
le nicht als essenziell für die Reviere und Vorkommen eingestuft. Eine direkte Tötung 
dieser Arten ist ebenfalls ausgeschlossen, da sie z. T. nur den Flugraum nutzen oder 
sich bei Störung oder Bedrohung nicht auf der Fläche niederlassen. 

Eine genauere Betrachtung ist bei den Arten Feldsperling  und Schleiereule  erforder-
lich. Der Feldsperling  brütet in einem Nistkasten auf der Fläche des Plangebiets. So-

mit ist die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte erfüllt. Zu klären ist die Frage, 
ob bei einer Entnahme der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten deren ökologische Funk-
tion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben kann [§ 44 (1) Nr. 3 BnatSchG 
i.V.m. § 44 (5) BnatSchG]. Der durch die Art genutzte Brutkasten kann zwar in eine 
verbleibende Fläche umgehängt werden. Das Vorkommen des Feldsperlings ist jedoch 
vielmehr an die strukturelle Ausstattung seines Brutreviers gebunden als an die Nisthil-
fe selbst. Hierzu gehören insektenreiche Grünlandflächen in Kombination mit der 
Nachbarschaft zu kleinräumig strukturierten Dorf- oder Hofbereichen (mit Kleintierhal-
tung). Dies zeigen die Ausführungen zu der Art in Hagen (WELZEL 2009), die eindrück-
lich darlegen, dass die Art aufgrund der Veränderungen ihres Lebensraumes immer 
seltener (in Hagen stark gefährdet) wird. Bei gleich bleibender Anzahl von Nistkästen 
wird der Anteil, der vom Feldsperling belegt ist, mit den Jahren immer kleiner. 

Obwohl auch moderne Wohngebiete durchaus strukturreich sein können und die Zahl 
der Brutreviere von Singvögeln im Vergleich zu landwirtschaftlich genutzten Freiflächen 
steigern können, ist eine bestimmte Gruppe der Vögel grundsätzlich negativ betroffen. 
Hier handelt es sich um genau die Arten unter den im Gebiet festgestellten (vgl. Tab.1 
des Anhangs), die in der Roten Liste und der Vorwarnliste verzeichnet sind. Als Bei-
spiel für Hagen wird von WELZEL (2009) die Entwicklung des ehemaligen Dorfes Ho-
henlimburg-Reh zur Stadtrandsiedlung als Ursache vermutet, die zu einem Erlöschen 
der Feldsperlingspopulation in diesem Bereich führte. 

Hieraus folgt, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nur dann 
erhalten bleiben kann, wenn in den Randgebieten der Dorflage Berchum auch die 
strukturellen Voraussetzungen für den Feldsperling erfüllt sind. Außerdem darf es in 
den Ausweichlebensräumen nicht zu Verdrängungseffekten auf dort bereits vorhande-
ne Revierinhaber kommen. 

Für die Schleiereule  gab es einen Hinweis der Unteren Landschaftsbehörde auf einen 

potenziellen Brutplatz auf einem Hof in unmittelbarer Nachbarschaft (vgl. Abb. 3). Zu 
klären war daher die Frage, ob es sich bei der Plangebietsfläche um eine brutplatzna-
he, möglicherweise für das Brutvorkommen essenzielle Nahrungsfläche handelt. Sol-
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che Flächen werden nach Kiel (2007) dem Brutrevier, d. h. der Fortpflanzungsstätte 
zugeordnet. Nach persönlicher mündlicher Auskunft der Hofeigentümer (DIECKMANN) 
ist zwar seit vielen Jahren eine Nisthilfe (Schleiereulenkasten) installiert. Diese wurde 
jedoch noch nie von einem Brutpaar belegt. 

Die Aussage deckt sich mit den Auskünften durch fach- und ortskundigen Personen 
(STEINWEGER, Biologische Station Umweltzentrum Hagen), dass regelmäßige Bruten 
der Schleiereule in den nördlichen Gebieten von Berchum und im Bereich Tiefendorf 
bekannt sind (vgl. Abb. 3). Gelegentliche Nahrungsflüge ins Plangebiet sind zwar denk-
bar, da die Schleiereule auch weitere Flüge zur Nahrungssuche unternimmt, eine es-
senzielle Funktion für diese Brutvorkommen kann aber aufgrund der Entfernung 
ausgeschlossen werden. 

 

 

Abb. 3: Vorkommen der Schleiereule im Bereich des P langebietes 

 
Plangebiet 

 Nisthilfe im unmittelbaren Umfeld (seit Jahren unbesetzt) 

 
 
regelmäßig besetzte Schleiereulen-Reviere im weiteren Umfeld 
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4. Zusammenfassung und Ergebnis des Fachbeitrags 
zum Artenschutz 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG können durch Vermeidungsmaß-
nahmen (hier: Maßnahmen während der Bauzeit) und vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen (Optimierung des Strukturreichtums im Lebensraum des Feldsperlings) abge-
wendet werden. 

Artenschutzrechtliche Verbote werden somit nicht verletzt. Eine Ausnahme gemäß §45 
Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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Tab. 1: 2009/2010 beobachtete Vögel mit Angaben zum  Status 

Deutscher 
Artname  

Wissenschaftl.  
Artname  

Status Baufläche  
 

Status Umfeld Gefährdungsgrad  Schutzkategorie  

    RL D 
2007 

RL NRW 
2008 

RL Süder  
-bergland  SPEC Anh. I 

VSchRL  
§ 7 (2)  
BnatSchG 

Amsel Turdus merula B B      Nr. 10 

Blaumeise Parus caeruleus NG B      Nr. 10 

Buchfink Fringilla coelebs NG B      Nr. 10 

Elster Pica pica NG B      Nr. 10 

Eichelhäher Garrulus glandarius NG NG      Nr. 10 

Feldsperling Passer montanus B B V 3 V 3  Nr. 10 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla NG B      Nr. 10 

Grünling/Grünfink Carduelis chloris BV B      Nr. 10 

Grünspecht Picus viridis NG B      Nr. 11 

Haussperling Passer domesticus NG B V V V 3  Nr. 10 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros NG B      Nr. 10 

Heckenbraunelle Prunella modularis B B      Nr. 10 

Kohlmeise Parus major B B      Nr. 10 

Kormoran Phalacrocorax carbo 
 

Überflug Überflug  *S *S   Nr. 10 

Mäusebussard Buteo buteo NG NG      Nr. 11 
Mehlschwalbe Delichon urbica NG BV V 3 3 3  Nr. 10 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla NG B      Nr. 10 

Rabenkrähe Corvus corone NG B      Nr. 10 
Rauchschwalbe Hirundo rustica NG BV V 3 3 3  Nr. 10 
Ringeltaube Columba palumbus NG B      Nr. 10 

Rotkehlchen Erithacus rubecula NG B      Nr. 10 

Star Sturnus vulgaris NG B  V V 3  Nr. 10 

Stieglitz, Distelfink Carduelis carduelis NG BV      Nr. 10 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes B B      Nr. 10 

Zilpzalp   Phylloscopus collybita NG B      Nr. 10 
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Erläuterungen: 

Rote Liste NRW und WB/WT  Status eigene Beobachtungen  Rote Liste D  
0 Ausgestorben B  Brutvogel 1 Vom Erlöschen bedroht 
1 Vom Aussterben bedroht Bv  Brutverdacht 2 Stark gefährdet 
2 Stark gefährdet NG  Nahrungsgast 3 Gefährdet 
3 Gefährdet D  Durchzügler V Vorwarnliste 
V Vorwarnliste ?  Status unklar   
R  Arealbedingt selten  §7 BNatSchG  
S Von Schutzmaßnahmen abhängig  Nr. 12 streng geschützte Art 
D Datenlage defizitär  Nr. 13 besonders geschützte Art 
! Bestand in NRW mit bundesweiter 

Verantwortung 
  

SPEC (Species of European Conservation Concern)  
G Gefährdung anzunehmen  1 global im Bestand gefährdet 
   2 negative Bestandsentwicklung 
grau markiert planungsrelevante Art in NRW 3 weit verbreitete Arten, nicht auf Europa kon-

zentriert, dort aber negative Entwicklung und 
ungünstiger Schutzstatus 



  

Anhang, Seite  4 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

Anhang „Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

Breitflügelfledermaus 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Als typische Gebäudefledermaus kommt die Breitflügelfledermaus vorwiegend im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich 
vor. Die Jagdgebiete befinden sich bevorzugt in der offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen mit randli-
chen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern (strukturreiche Grenzlinien). Außerdem jagen die Tiere in Streuobst-
wiesen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Dort fliegen die Tiere meist in einer Höhe von 3-15 m. Die individuel-
len Aktionsräume sind durchschnittlich 4-16 km² groß, wobei die Jagdgebiete meist in einem Radius von 1-6,5 (max. 12) km 
um die Quartiere liegen. Fortpflanzungsgesellschaften von 10-70 (max. 200) Weibchen befinden sich an und in Spaltenver-
stecken oder Hohlräumen von Gebäuden (z.B. Fassadenverkleidungen, Zwischendecken, Dachböden, Dachpfannen). Ein-
zelne Männchen beziehen neben Gebäudequartieren auch Baumhöhlen, Nistkästen oder Holzstapel. Die Breitflügelfleder-
maus ist ausgesprochen orts- und quartiertreu. Ab Mitte Juni werden die Jungen geboren. Ab Anfang August lösen sich die 
Wochenstuben wieder auf. 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               
            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Das Plangebiet ist aufgrund der Grenzlinien an Gehölzen in Siedlungsnähe potenziell als Jagdhabitat für die Art geeig-
net. Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind nicht zu erwarten. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust von 
potenziell als Jagdhabitat geeigneten Teilstrukturen zu rechnen. Die Fledermäuse nutzen das Plangebiet derzeit ver-
mutlich nur in geringem Maße. Da sich das Plangebiet auch nach Verwirklichung der Wohnbebauung als Nahrungsha-
bitat für die Art eignet, wird der Verlust geeigneter Habitatstrukturen im Plangebiet die ökologische Funktion der Le-
bensstätten der Art nicht beeinträchtigen.  

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine. 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
Da keine Felduntersuchungen zum Artvorkommen durchgeführt wurden, handelt es sich bei der Prognose um eine 
worst-case Betrachtung, die von einer gelegentlichen Nutzung des Gebiets als Nahrungshabitat durch die Art aus-
geht. 

V 

3 

– Eptesicus serotinus 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 
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4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          
[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Großer Abendsegler 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Der Große Abendsegler gilt als typische Waldfledermaus, da als Sommer- und Winterquartiere vor allem Baumhöhlen in 
Wäldern und Parklandschaften genutzt werden. Als Jagdgebiete bevorzugt die Art offene Lebensräume, die einen hindernis-
freien Flug ermöglichen. In großen Höhen zwischen 10-50 m jagen die Tiere über großen Wasserflächen, Waldgebieten, 
Einzelbäumen und Agrarflächen. Die Jagdgebiete können weiter als 10 km von den Quartieren entfernt sein. Sommerquar-
tiere und Fortpflanzungsgesellschaften befinden sich vorwiegend in Baumhöhlen, seltener auch in Fledermauskästen. In 
Nordrhein-Westfalen sind Wochenstuben eine Ausnahmeerscheinung. In Nordrhein-Westfalen gilt der Große Abendsegler 
als „gefährdete wandernde Art“, die besonders zur Zugzeit im Frühjahr und Spätsommer/Herbst auftritt. 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  

Großer Abendsegler – Nyctalus noctula 

3 

I 
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 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Große Abendsegler werden im Einzugsgebiet der Ruhr und ihrer Nebenflüsse regelmäßig beobachtet. Auch in der 
Lenneaue kommt die Art vor. Das Plangebiet ist aufgrund der Grenzlinien an Gehölzen potenziell als Jagdhabitat für 
die Art geeignet. Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im engeren Plangebiet nicht zu erwarten. Durch die Baufeld-
freimachung ist mit einem Verlust von potenziell als Jagdhabitat geeigneten Teilstrukturen zu rechnen. Die Fledermäu-
se nutzen das Plangebiet derzeit vermutlich nur in geringem Maße. Da sich das Plangebiet auch nach Verwirklichung 
der Wohnbebauung als Nahrungshabitat für die Art eignet, wird der Verlust geeigneter Habitatstrukturen im Plangebiet 
die ökologische Funktion der Lebensstätten der Art nicht beeinträchtigen. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine. 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
Da keine Felduntersuchungen zum Artvorkommen durchgeführt wurden, handelt es sich bei der Prognose um eine 
worst-case Betrachtung, die von einer gelegentlichen Nutzung des Gebiets als Nahrungshabitat durch die Art aus-
geht. 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 
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5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Kleine Bartfledermaus 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Mit einer Körperlänge von 3,5-5 cm ist die Kleine Bartfledermaus eine der kleinsten europäischen Fledermausarten. Die 
Tiere werden nur 3-9 g schwer und erreichen eine Flügelspannweite von 19-23 cm. Sie besitzen ein langes, etwas krauses 
Fell, das auf der Oberseite nussbraun bis graubraun gefärbt ist. Die Unterseite ist dunkel- bis hellgrau, Schnauze, Ohren und 
Flughäute sind schwarzbraun.  
Die im Sommer meist Gebäude bewohnende Kleine Bartfledermaus ist in strukturreichen Landschaften mit kleineren Fließ-
gewässern in der Nähe von Siedlungsbereichen zu finden. Bevorzugte Jagdgebiete sind linienhafte Strukturelemente wie 
Bachläufe, Waldränder, Feldgehölze und Hecken. Seltener jagen die Tiere in Laub- und Mischwäldern mit Kleingewässern 
sowie im Siedlungsbereich in Parks, Gärten, Viehställen und unter Straßenlaternen. Die Beutejagd erfolgt in niedriger Höhe 
(1-6 m) entlang der Vegetation. Die individuellen Jagdreviere sind ca. 20 ha groß und liegen in einem Radius von bis zu 650 
m (max. 2,8 km) um die Quartiere. Sommerquartiere und Fortpflanzungsgemeinschaften von meist 20-70 Weibchen befinden 
sich in warmen Spaltenquartieren und Hohlräumen an und in Gebäuden. Genutzt werden enge Spalten zwischen Balken und 
Mauerwerk, Verschalungen, Dachböden. Seltener werden Baumquartiere (z.B. Höhlen, abstehende Borke) oder Nistkästen 
bewohnt. Die Weibchen bringen Im Juni kommen die Jungen zur Welt. Ab Mitte/Ende August lösen sich die Wochenstuben 
wieder auf. 
Kleine Bartfledermäuse überwintern von Oktober/November bis März/April meist unterirdisch in spaltenreichen Höhlen, Stol-
len, Felsenbrunnen, Kellern usw.. Bisweilen werden auch Bachverrohrungen oder Brückenbauwerke aufgesucht. Bevorzugt 
werden frostfreie Bereiche mit einer hohen Luftfeuchte und einer Temperatur zwischen 2-8 °C. Bei den Wan derungen zwi-
schen Sommer- und Winterquartier werden meist geringe Entfernungen unter 50 (max. 240) km zurückgelegt. 
 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            
 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

Kleine Bartfledermaus – Myotis mystacinus 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

- 

3 
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2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Das Plangebiet ist aufgrund der Grenzlinien an Gehölzen als Jagdhabitat für die Art geeignet. Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sind nicht zu erwarten. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust von als Jagdhabitat geeigne-
ten Teilstrukturen zu rechnen. Die betroffenen Flächenteile sind keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte der lokalen Population. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine. 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
Da keine Felduntersuchungen zum Artvorkommen durchgeführt wurden, handelt es sich bei der Prognose um eine 
worst-case Betrachtung, die von einer gelegentlichen Nutzung des Gebiets als Nahrungshabitat durch die Art aus-
geht. 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  
Interesses gerechtfertigt? 

� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-

arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 
� ja � nein 
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Zwergfledermaus 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor allem auch in Siedlungsbereichen als 
Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. 
Im Siedlungsbereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere jagen in 2-6 (max. 20) 
m Höhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen. Die individuellen Jagdgebiete sind durch-
schnittlich 19 ha groß und können in einem Radius von 50 m bis zu 2,5 km um die Quartiere liegen. Als Sommerquartiere 
und Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden aufgesucht. Genutzt werden Hohlräu-
me unter Dachpfannen, Flachdächern, hinter Wandverkleidungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden. Baumquartiere 
sowie Nistkästen werden ebenfalls bewohnt.  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            
 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Bei einer abendlichen Begehung wurde die Art auf dem Flug entlang des Gehölzrands an der Plangebietsgrenze zur 
Galerie 1740 beobachtet. Das Plangebiet ist aufgrund der Grenzlinien an Gehölzen als Jagdhabitat für die Art geeig-
net. Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind nicht zu erwarten. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust von 
als Jagdhabitat geeigneten Teilstrukturen zu rechnen. Da sich das Plangebiet auch nach Verwirklichung der Wohnbe-
bauung als Nahrungshabitat für die Art eignet, wird der Verlust geeigneter Habitatstrukturen im Plangebiet die ökologi-
sche Funktion der Lebensstätten der Art nicht beeinträchtigen. In der Bauphase könnten außerdem visuelle und akus-
tische Störungen auftreten, wenn der Baubetrieb auch bei Dunkelheit stattfindet. Diese werden allerdings nicht als 
Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine. 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
Da keine Felduntersuchungen zum Artvorkommen durchgeführt wurden, handelt es sich bei der Prognose um eine 
worst-case Betrachtung, die von einer gelegentlichen Nutzung des Gebiets als Nahrungshabitat durch die Art aus-
geht. 

Zwergfledermaus – Pipistrellus pipistrellus 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

- 

N 
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4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          
[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Feldsperling 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Feldsperlinge leben in halboffenen, gehölzreichen Landschaften, heute oft im Bereich menschlicher Siedlungen, in gehölz-
reichen Stadtlebensräumen (Parks, Friedhöfe, Kleingärten sowie Gartenstädte) sowie in strukturreichen Dörfern (Bauerngär-
ten, Obstwiesen, Hofgehölze). Von Bedeutung ist die ganzjährige Verfügbarkeit von Sämereien und Insektennahrung für die 
Aufzucht der Jungtiere. 

Nester bauen Feldsperlinge vornehmlich in Baumhöhlen (u. a. Spechthöhlen, in Stadtlebensräumen fast ausnahmslos in 
Nistkästen, aber auch in Nischen von Gebäuden) (SÜDBECK ET AL. 2005). 

Feldsperlinge treten in Nordrhein-Westfalen ganzjährig als häufige Brutvögel auf. Die Bestände sind merklich zurückgegan-
gen oder durch laufende bzw. absehbare menschliche Einwirkungen bedroht, weshalb sie in der Neufassung der Roten Liste 
als gefährdet eingestuft wurde (SUDMANN et al. 2009). 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  

V 

3 

Feldsperling – Passer montanus 
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 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Die Art ist in Hagen regelmäßiger, nicht seltener Brutvogel mit Schwerpunktvorkommen im unteren Bereich der Fluss-
täler von Lenne und Ruhr. Sie wird in Hagen als stark gefährdet eingestuft (WELZEL 2009b). Im Plangebiet konnte die 
Art in einem Nistkasten 2010 als Brutvogel festgestellt werden. Der Brutplatz geht durch die Bebauung verloren. Die 
ökologische Funktion kann im räumlichen Zusammenhang erhalten werden, da im Bereich Hagen-Berchum weitere 
geeignete Bruthabitate vorhanden sind (siehe auch Ausführungen im Text).. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: Zum Schutz der Brutvögel sind die Baufeldvorbereitungen, insbesondere Rodungsarbeiten und Baum-

fällungen auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zu beschränken. . 
3.2 Projektgestaltung: keine  
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): 

Der vorhandene Nistkasten ist in einer geeigneten Fläche wieder aufzuhängen (z.B. auf dem Grundstück 

der Galerie 1740 westlich des vorhandenen Gebäudes). In der Ortslage Berchum sind drei weitere Nist-

kästen für den Feldsperling in geeigneten Flächen aufzuhängen. Zur Stützung des Strukturreichtums sind 
15 hochstämmige Obstbäume regional geeigneter Obstsorten auf einer intensiv landwirtschaftlich genutz-

ten Parzelle (ca. 1.500 m²) zu pflanzen. Die Fläche wird in eine extensive Nutzung überführt (Streuobst-

wiese mit 2-schüriger Mahd). Als Fläche ist das Flurstück 159 der Flur 5 in der Ortslage Berchum vorge-

sehen (vgl. Abb. 2). Hier kann im Anschluss an die Kleingärten ein Stück vom Maisacker abgetrennt und 

von der Ackernutzung ausgenommen werden. Die Kleingärtner können den Bereich als „Allmende“ pfle-
gen und nutzen und somit den Erhalt langfristig sichern. Die Maßnahme wird in Absprache mit der unte-

ren Landschaftsbehörde durchgeführt. 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 



  

Anhang, Seite  12 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

Anhang „Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Habicht 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Der Habicht bevorzugt als Brutgebiet Kulturlandschaften mit einem Wechsel von geschlossenen Waldgebieten, Waldinseln 
und Feldgehölzen und mit ausreichendem Nahrungsangebot (hauptsächlich Vögel bis etwa Taubengröße). Bevorzugt hält er 
sich an Waldrändern sowie in Übergangsbereichen zu Feldgehölzen auf. Vereinzelt brütet er mittlerweile auch in Stadtrand-
bereichen. Die Brutplätze befinden sich zumeist in Hochwäldern mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmög-
lichkeit durch Schneisen. Als Brutbiotope können Waldinseln ab einer Größe von 1-2 ha genutzt werden. Insgesamt kann ein 
Brutpaar in optimalen Gegenden ein Jagdgebiet von nur 4-10 km² beanspruchen. 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Der Habicht besitzt ein Brutrevier im Raum Berchum (WÜNSCH 2009d). Das Plangebiet ist Jagdhabitat für die Art, Fort-
pflanzungsstätten befinden sich hier nicht. Durch die Baufeldbefreiung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat geeig-
neten Strukturen zu rechnen. Außerdem könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebietes 
während der Bauphase führen. Diese werden allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. Die 
betroffenen Flächenteile sind keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der lokalen 
Population. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: Zum Schutz der Brutvögel sind die Baufeldvorbereitungen, insbesondere Rodungsarbeiten und Baum-

fällungen auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zu beschränken. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 

Habicht – Accipiter gentilis 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

N 
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4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          
[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Mäusebussard 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Der Mäusebussard ist bei der Wahl seines Lebensraumes sehr anpassungsfähig. Das Brutbiotop für diese Art stellen Wälder 
und Gehölze aller Art im Wechsel mit offener Landschaft dar. Man findet Mäusebussarde auch im Inneren geschlossener 
großflächiger Wälder, in Forsten bei Vorhandensein von Lichtungen und Kahlschlägen. In Agrarlandschaften mit Einzelbäu-
men, Baumgruppen und kleinen Feldgehölzen sowie am Rande von Siedlungen, vereinzelt auch in innerstädtischen Parks 
und Friedhöfen ist dieser Greifvogel ebenso anzutreffen. Normalerweise brüten Mäusebussarde auf einem Baumhorst in 
einer Höhe von 10-20 m, bevorzugt in Laub- und Nadelbäumen im Wald und jagen sowohl im Wald als auch auf angrenzen-
den Wiesen und Feldern. Die Nahrung besteht aus bodenbewohnenden Kleintieren (v.a. Wühlmäuse, Spitzmäuse) sowie 
anderen Kleinsäugern. Regelmäßig wird auch Aas genommen (z.B. Verkehrsopfer entlang von Straßen). 
Die Reviergröße beträgt im Mittel 0,8-1,8 km² (MEBS & SCHMIDT 2006). 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Mäusebussard ganzjährig als häufiger Stand- und Strichvogel vor, hierzu gesellen sich ab 
Oktober Wintergäste aus nordöstlichen Populationen.  
Der Schwerpunkt der Balz liegt zwischen Mitte Februar und Beginn der Eiablage. Balzflüge finden aber noch bis in den Mai 
hinein statt. Die Eiablage erfolgt ab Ende März. Hauptlegezeit ist Anfang bis Mitte April. Jährlich und regional gibt es jedoch 
witterungsbedingt starke Schwankungen der Balz und des Brutgeschehens. Erste flügge Jungen kann man in der Regel ab 
Mitte Juni beobachten, im August lösen sich die Familienverbände auf. Jungvögel ziehen in südwestliche Richtung weg. In 
den Monaten Oktober und November kann eine Herbstbalz stattfinden. 
 

Mäusebussard – Buteo buteo 
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1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Der Mäusebussard kreist zur Nahrungssuche über den landwirtschaftlich genutzten Flächen von Berchum. Das engere 
Plangebiet ist potenzielles Jagdhabitat für die Art, Fortpflanzungsstätten befinden sich wahrscheinlich in den umlie-
genden Waldflächen. Durch die Baufeldbefreiung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat geeigneten Strukturen zu 
rechnen. Außerdem könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebietes während der Baupha-
se führen. Diese werden allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. Die betroffenen Flächen-
teile sind keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der lokalen Population. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

* 
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5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Mehlschwalbe 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 
Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Koloniebrüter bevorzugt sie frei stehende, 
große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern und Städten. Die Lehmnester werden an den Außenwänden der Gebäude 
an der Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen angebracht. Industriegebäude 
und technische Anlagen (z.B. Brücken, Talsperren) sind ebenfalls geeignete Brutstandorte. Bestehende Kolonien werden oft 
über viele Jahre besiedelt, wobei Altnester bevorzugt angenommen werden. Große Kolonien bestehen in Nordrhein-
Westfalen aus 50 bis 200 Nestern. Als Nahrungsflächen werden insektenreiche Gewässer und offene Agrarlandschaften in 
der Nähe der Brutplätze aufgesucht. Für den Nestbau werden Lehmpfützen und Schlammstellen benötigt. Nach Ankunft aus 
den Überwinterungsgebieten beginnt ab Anfang Mai die Brutzeit. Zweitbruten sind üblich, so dass bis Mitte September die 
letzten Jungen flügge werden. 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               
            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Das Plangebiet wird von der Art gelegentlich als Nahrungshabitat genutzt. Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen 
vermutlich in der Dorflage Berchum vor, wo sich auch weitere Nahrungshabitate befinden. Durch die Baufeldfreima-
chung ist mit einem Verlust der als Nahrungshabitat geeigneten Strukturen zu rechnen. Die betroffenen Flächenteile 
stellen keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der lokalen Population dar. 

günstig ungünstig / unzureichend 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

Mehlschwalbe – Delichon urbicum 

�grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

V 
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3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine.  
3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  
Interesses gerechtfertigt? 

� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-

arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 
� ja � nein 

 

Rauchschwalbe 

Durch das Vorhaben betroffene Art: 
 

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kulturlandschaft angesehen werden. Die 
Besiedlungsdichte wird mit zunehmender Verstädterung der Siedlungsbereiche geringer. In typischen Großstadtlandschaften 
fehlt sie. Die Nester werden in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und 
Pflanzenteilen gebaut. Altnester aus den Vorjahren werden nach Ausbessern wieder angenommen. Nach Ankunft aus den 
Überwinterungsgebieten beginnt ab Ende April/Anfang Mai die Eiablage, Zweitbruten sind möglich. Spätestens in der ersten 
Septemberhälfte werden die letzten Jungen flügge. 

In Nordrhein-Westfalen ist die Rauchschwalbe in allen Naturräumen nahezu flächendeckend verbreitet. Seit den 1970er-
Jahren sind die Brutbestände durch intensive Flächennutzung der Landwirtschaft und eine fortschreitende Modernisierung 
und Aufgabe der Höfe stark zurückgegangen. Der Gesamtbestand wird auf etwa 150.000 Brutpaare geschätzt (2006/ÖFS). 

 

Rauchschwalbe – Hirundo rustica 
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1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Das Plangebiet wird von der Art als gelegentlich als Nahrungshabitat genutzt. Fortpflanzungs- und Ruhestätten kom-
men in der Dorflage Berchum vor, wo sich auch bedeutendere Nahrungshabitate befinden. Durch die Baufeldfreima-
chung ist mit einem Verlust der als Nahrungshabitat geeigneten Strukturen zu rechnen. Die betroffenen Flächenteile 
stellen keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der lokalen Population dar. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen):  
3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

günstig ungünstig / unzureichend 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

�grün 

� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

V 

3 
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5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Rotmilan 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäldern. Zur Nahrungssuche werden 
Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern bevorzugt. Jagdreviere können eine Fläche von 15 km² 
beanspruchen und die Nahrungsflüge 5 bis maximal 15 km weit reichen Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, 
an Waldrändern, aber auch in kleineren Feldgehölzen (1-3 ha und größer). Rotmilane gelten als ausgesprochen reviertreu 
und nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre. Ab April beginnt das Brutgeschäft, spätestens Ende Juli sind alle Jungen 
flügge. Der Rotmilan hat ein breites Nahrungsspektrum (Kleinsäuger, Vögel, Fische) und schlägt seine Beute am Boden. 
Bisweilen schmarotzt er auch bei anderen Greifvögeln oder nutzt Aas (z.B. Verkehrsopfer entlang von Straßen). Der Rotmi-
lan ist ein Zugvogel, der als Kurzstreckenzieher den Winter über hauptsächlich in Spanien verbringt. Regelmäßig überwin-
tern Vögel auch in Mitteleuropa, zum Beispiel in der Schweiz. In Nordrhein-Westfalen tritt er als seltener bis mittelhäufiger 
Brutvogel auf. 
 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Rotmilan vor allem im Weserbergland, im Sauerland sowie in der Eifel vor. Seit Ende der 
1970er Jahre ist der Bestand rückläufig, im Tiefland ist ein flächiger Rückzug festzustellen. Da etwa 65% des Weltbestandes 
vom Rotmilan in Deutschland vorkommt, trägt das Land Nordrhein-Westfalen eine besondere Verantwortung für den Schutz 
der Art. Der Gesamtbestand wird auf 420-510 Brutpaare geschätzt (2000-2001). 
 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

Rotmilan – Milvus milvus 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

V 

2N 
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2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Rotmilane bewohnen in Hagen Wälder, die sich mit offenen Landschaften abwechseln (WÜNSCH 2009c). Das engere 
Plangebiet gehört zum potenziellen Jagdhabitat für die Art. Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegen jedoch 
in weitere Entfernung. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat geeigneten Strukturen 
zu rechnen. Außerdem könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebietes während der Bau-
phase führen. Diese werden allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. Die betroffenen 
Flächenteile stellen keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der lokalen Populati-
on dar. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen):  

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  
Interesses gerechtfertigt? 

� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-

arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 
� ja � nein 
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Schleiereule 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Als ausgesprochener Kulturfolger bevorzugt die Schleiereule Lebensräume, die vom Menschen geprägt sind (offene Kultur-
landschaften mit engem Kontakt zu menschlichen Siedlungsbereichen). Als Nistplatz und Tagesruhesitz werden ungestörte, 
dunkle, geräumige Nischen in Gebäuden genutzt, die einen freien An- und Abflug gewähren (z.B. Dachböden, Scheunen, 
Taubenschläge, Kirchtürme). Bewohnt werden Gebäude in Einzellagen, Dörfern und Kleinstädten. 

Als Jagdgebiete werden v.a. Weiden sowie die Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben, Säume und Heckenstrukturen 
aufgesucht. Schleiereulen sind nachtaktiv und fliegen im niedrigen lautlosen Gleitflug, manchmal auch von Ansitzwarten aus 
ihre Beute an. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Kleinsäugern (v.a. Feldmäuse), seltener aus Vögeln und Fledermäu-
sen. Unter günstigen Bedingungen kann ein Jagdrevier eine Größe von über 100 ha erreichen. 

Sie treten in Nordrhein-Westfalen ganzjährig als mittelhäufige Stand- und Strichvögel auf und gelten als ausgesprochen 
reviertreu. 

Ab Ende Februar/Anfang März wird der Nistplatz besetzt. In günstigen Jahren beginnt die Eiablage bereits im März in Nor-
maljahren ab Ende April. Zweit- oder Spätbruten erfolgen im Juli/August, sind auch im Herbst: Oktober/Dezember möglich. 

Die Schleiereule kommt in Nordrhein-Westfalen im Tiefland nahezu flächendeckend mit einem Verbreitungsschwerpunkt in 
der Westfälischen Bucht vor. In den höheren Mittelgebirgsregionen bestehen nur wenige lokale Vorkommen. Der Gesamtbe-
stand wird auf etwa 4.000 Brutpaare geschätzt (2006 (LANUV 2008, Südbeck et al. 2005). 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               
            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Es gibt sowohl in Berchum als auch in Tiefenbach Brutreviere der Schleiereule. In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Plangebiet gibt es auch ein Nistkastenangebot, das aber bisher ungenutzt blieb. Aktuelle Brutplätze befinden sich alle 
in größerer Entfernung (siehe Ausführungen im Text). Im Plangebiet gibt es keine geeigneten Brutmöglichkeiten. Die 
Art wird daher als Nahrungsgast eingestuft. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat 
geeigneten Strukturen zu rechnen. Außerdem könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebie-
tes während der Bauphase führen. Diese werden allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. 
Die betroffenen Flächenteile stellen keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der 
lokalen Population dar. 

Schleiereule ( Tyto alba ) 

günstig ungünstig / unzureichend 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

�grün 

� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

- 

- 
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3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine 

3.2 Projektgestaltung: keine. 

3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          
[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Sperber 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Sperber brüten in reich strukturierte Landschaften mit hohem Waldanteil, mit ausreichendem Kleinvogelangebot und Brut-
möglichkeiten. Die Horste werden meist in jüngeren Nadelholz- oder Mischbeständen, seltener in Buchenstangenhölzern auf 
einzelnen eingesprengten Nadelhölzern angelegt. Die Horstbäume müssen alt genug sein, um die Horstanlage in der vom 
Sperber bevorzugten Höhe von 10 m zu ermöglichen. Weiterhin müssen sie gut von innerhalb des Bestandes anzufliegen 
sein. Der Sperber meidet allzu dichte Bestände, die Durchflug und freien Überblick im Horstbereich einschränken und ältere 
offene Bestände. Diese Art besitzt Brutplatztreue, baut aber fast alljährlich ein neues Nest. Nach der Brutzeit verlassen die 
Sperber in der Regel ihre Brutgebiete und sind im Winterhalbjahr überall in offenen Landschaften und Ortsrandlagen anzu-
treffen, wo Kleinvögel in größerer Zahl überwintern.  
Die Reviergröße beträgt in nahrungsreichen Siedlungsrandbereichen ca. 4-5 km². Abstände zu benachbarten Brutplätzen 
von Artgenossen können zwischen 100 m (in Ausnahmen) und 0,5 bis 3 km betragen, abhängig von der Beutedichte - einem 

Sperber – Accipiter nisus 
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ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. In Nordrhein-Westfalen kommt der Sperber ganzjährig als mittelhäufiger 
Stand- und Strichvogel vor, hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergäste aus nordöstlichen Populationen. Die Brutreviere 
werden ab Mitte März bis Anfang April besetzt. Die Eiablage beginnt Mitte April bis Mitte /Ende Mai und die Jungen fliegen 
etwa Ende Juni bis Ende Juli aus. Die Familien lösen sich schließlich Ende Juli bis Mitte August auf. 
 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               
            

 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Sperber brüten in Hagen über das ganze Stadtgebiet und ist auch von Beobachtungen aus Berchum bekannt. Das 
Plangebiet gehört zum potenziellen Jagdhabitat für die Art. Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im Umfeld 
und den umgebenden Waldgebieten zu erwarten. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust der als Jagdha-
bitat geeigneten Strukturen zu rechnen. Außerdem könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plan-
gebietes während der Bauphase führen. Diese werden allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG ein-
gestuft. Das Spätere Wohngebiet wird sich wieder zu einen geeigneten Jagdhabitat der art entwickeln. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen):  

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

N 
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5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Turmfalke 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

In Mitteleuropa ist der Turmfalke ein typischer Brutvogel der offenen Agrarlandschaft, sofern geeignete Nistmöglichkeiten 
(Bäume, höhere Feldgehölze) vorhanden sind. In einigen Fällen brütet er auch in Städten. Er jagt im typischen Rüttelflug 
über Flächen mit wenig oder lückiger Vegetation, wo er in erster Linie Mäuse erbeutet. Da solche Lebensräume in weiten 
Teilen der offenen Kulturlandschaft in Mitteleuropa zu finden sind, ist er hier – zusammen mit dem Mäusebussard – der häu-
figste Greifvogel. Er ist ein Gebäude-, Baum-(Gittermast), und Felsenbrüter, der auch in Halbhöhlen und mehr oder weniger 
geschlossenen Nistkästen brütet. Weiterhin gilt er als Nachnutzer von Krähen- und Elsternnestern. 
Die Reviergröße kann abhängig vom verfügbaren Nahrungsangebot (Feldmausdichte) stark schwanken. Sie variiert zwi-
schen 3 und 30 km² (MEBS & SCHMIDT 2006).  
In Nordrhein-Westfalen kommt der Turmfalke ganzjährig als häufiger Stand- und Strichvogel vor, hierzu gesellen sich ab 
Oktober Wintergäste aus nordöstlichen Populationen. 
Die Brutreviere werden im März und April besetzt, von jungen Paaren auch später. Die Legeperiode umfasst den Zeitraum 
von Ende März bis Mitte Mai mit einem Maximum zwischen Mitte und Ende April. Die ersten flüggen Jungvögel sind im Mittel 
Ende Juni zu beobachten. Die Bettelflugphase dauert mindestens 4 Wochen. 
 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

Turmfalke – Falco tinnunculus 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

* 
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2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Turmfalken brüten in Hagen über das ganze Stadtgebiet. Das Plangebiet gehört zum potenziellen Jagdhabitat für die 
Art. Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten befinden sich in der Regel an höheren Gebäuden und daher nicht im 
Plangebiet. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat geeigneten Strukturen zu rechnen. 
Außerdem könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebietes während der Bauphase führen. 
Diese werden allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft.  

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  
(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 
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Waldkauz 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Das Brutbiotop für diese Art stellen lichte Laub- und Mischwälder mit altem höhlenreichen Baumbestand dar. Daneben findet 
man ihn in halboffener und offener Landschaft, wenn Nist- und Ruheplätze, Ansitzwarten und Nahrung vorhanden sind. Im 
Siedlungsbereich werden Friedhöfe Parks, Alleen und Gärten mit altem Baumbestand besiedelt, dabei werden auch alte 
Bauwerke, Scheunen, Taubenschläge, Dachböden und Schleiereulenbrutkisten zur Brut genutzt. In reinen Fichtenwäldern 
kommt der Waldkauz nur am Rande vor. Als Nistplatz bevorzugt der Waldkauz tiefe geräumige Baumhöhlen, nimmt aber 
auch Nistkästen mit einer Fluglochweite von mindestens 11 cm an. Durch das Anbringen geeigneter Nistkästen lässt sich die 
Siedlungsdichte merkbar erhöhen.  
Die Reviergröße beträgt ca. 200 ha.  
Seine Nahrung besteht aus Kleinsäugern, Vögeln, Amphibien, Reptilien, Regenwürmern und Insekten. 
Der Waldkauz kommt in Nordrhein-Westfalen ganzjährig als häufiger Standvogel vor. 
Adulte Männchen sind reviertreu, verpaarte Weibchen überwintern im Revier der Männchen und können in Dauerehe über 
Jahre hinweg am selben Ort brüten.  

Während der Herbstbalz im September bis Dezember findet die Revierabgrenzung und Paarbildung statt. Die aktive Balz-
phase beginnt ab frühestens Ende Dezember, in der Regel aber Ende Januar/Anfang Februar und endet meist Ende März. 
Die Eiablage beginnt ab Ende Januar/Anfang Februar, vor allem aber ab Anfang März, ein späterer Legebeginn ist ebenfalls 
möglich. Entsprechend der langen Legezeit können auch über einen langen Zeitraum bettelnde Junge beobachtet werden. 
Ästlinge treten frühestens ab Anfang/Mitte April, überwiegend ab Mitte Mai/Anfang Juni auf. Die Familien lösen sich im Nor-
malfall ab Ende Juli auf. 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Der Waldkauz ist die häufigste Eule im Hagener Raum und in allen umgebenden Waldgebieten zu erwarten. Zur Nah-
rungssuche nutzt er auch die Offenlandbereiche und reich strukturierte Siedlungsflächen. Durch die Baufeldfreima-
chung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat geeigneten Strukturen zu rechnen. Die betroffenen Flächenteile stellen 
keine essenziellen Habitatbestandteile einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der lokalen Population dar. Außerdem 
könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebietes während der Bauphase führen. Diese wer-
den allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine. 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen): keine 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

* 

Waldkauz – Strix aluco 
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3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-

arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 
� ja � nein 

 

Waldohreule 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Die Waldohreule bevorzugt Nistplätze in Feldgehölzen und an strukturierten Waldrändern mit ausreichend Deckung bieten-
den Nadelbäumen (Kiefern, Fichten). Weiterhin werden Baumgruppen, Baumreihen, Einzelbäume sowie Büsche und Hecken 
als Brutplatz genutzt. Vereinzelt brütet sie in Streuobstbeständen und Baumgruppen im Siedlungsbereich. Im Inneren größe-
rer geschlossener Waldbestände ist diese Art kaum zu finden. Bedeutsam ist das Vorhandensein von offenem Gelände mit 
niedriger Vegetation als Jagdgebiet. Waldwege, Lichtungen und Schonungen werden miteinbezogen. Die Waldohreule baut 
keine eigenen Nester, sondern brütet vorrangig in Nestern der Rabenkrähe, daneben auch in Nestern von Elstern, Greifvö-
geln, Graureiher und Ringeltaube sowie in Nistkörben. Selten finden Bruten in Baumhöhlen, Falkenkästen oder am Boden 
statt.  
Als Jagdgebiete werden deckungsarme Offenlandbiotope aufgesucht. Das Nahrungsspektrum besteht zu einem hohen Anteil 
aus Kleinsäugern (v.a. Feld- und Wühlmäusen).  
Die Reviergrößen können je nach Nahrungsangebot von Jahr zu Jahr stark schwanken und liegen etwa zwischen 1-5 km².  
In Nordrhein-Westfalen tritt die Waldohreule ganzjährig als mittelhäufiger Stand- und Strichvogel auf. 
Altvögel sind überwiegend Standvögel, während Diesjährige ziehen. Im Winter werden Schlafgesellschaften gebildet, die 

Waldohreule – Strix aluco 



  

Anhang, Seite  27 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

Anhang „Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

sich oft im Siedlungsbereich in Gärten, Parkanlagen und auf Friedhöfen befinden. Die Wintergesellschaften lösen sich Ende 
Februar/Mitte März bis Anfang/Mitte April auf. Die Revierbesetzung geschieht ab Mitte Januar bis Mitte März. Die Eiablage 
beginnt überwiegend Mitte März bis Mitte April. Ästlinge treten von Anfang Mai bis Mitte August auf. 
 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

 Im Hagener Raum weit verbreitet Eulenart, die mit Ausnahme des Innenstadtbereichs im gesamten Stadtgebiet vor-
kommt. Ein sporadisch genutztes Brutrevier befindet sich im benachbarten Wannebachtal. Das engere Plangebiet 
gehört zum potenziellen gelegentlichen Jagdhabitat für die Art. Geeignete Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind im 
Umfeld des Plangebiets vorhanden. Durch die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat geeigne-
ten Strukturen zu rechnen. Außerdem könnten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebietes wäh-
rend der Bauphase führen. Diese werden allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine. 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen):  
3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          
[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

V 
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5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  

Interesses gerechtfertigt? 
� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 

� ja � nein 

 

Wespenbussard 

Durch das Vorhaben betroffene Art:  
 

Der Wespenbussard ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in Afrika, südlich der Sahara überwintert. In Nordrhein-
Westfalen tritt er als seltener Brutvogel auf. Darüber hinaus erscheinen Wespenbussarde der nordöstlichen Populationen als 
regelmäßige Durchzügler auf dem Herbstdurchzug im August/September sowie auf dem Frühjahrsdurchzug im Mai. Der 
Wespenbussard ist ein ausgesprochener Nahrungsspezialist, der sich vor allem von Wespen (Larven, Puppen, Alttiere), 
seltener von Hummeln sowie von anderen Insekten und Amphibien ernährt. Die Nahrung wird „zu Fuß“ erbeutet, Wespen- 
und Hummelnester werden ausgegraben. 

Der Wespenbussard besiedelt reich strukturierte, halboffene Landschaften mit alten Baumbeständen. Die Nahrungsgebiete 
liegen überwiegend an Waldrändern und Säumen, in offenen Grünlandbereichen (Wiesen und Weiden), aber auch innerhalb 
geschlossener Waldgebiete auf Lichtungen. Der Horst wird auf Laubbäumen in einer Höhe von 15-20 m errichtet, alte Horste 
von anderen Greifvogelarten werden gerne genutzt. Nach Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt ab Mai das 
Brutgeschäft, bis August werden die Jungen flügge. 

In Nordrhein-Westfalen ist der Wespenbussard in allen Naturräumen nur lückig verbreitet. Regionale Verbreitungsschwer-
punkte liegen in den Parklandschaften des Münsterlandes. Der Gesamtbestand ist in den letzten Jahrzehnten rückläufig und 
wird auf unter 350 Brutpaare geschätzt (2000-2006). 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 
  

� FFH-Anhang IV-Art 

� Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 

4611  
 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 

� atlantische Region    � kontinentale Region 

                            
               

            
 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
 

� A 

� B 

� C 
 

2. Darstellung der Betroffenheit der Art  

    Der Wespenbussard ist eine in Hagen und Südwestfalen seltene Art. Es gibt allerdings mehrere Brutbeobachtungen 
aus dem benachbarten Gebiet Rehberg/Wannebachtal. Das Plangebiet gehört zum potenziellen Jagdhabitat. Durch 
die Baufeldfreimachung ist mit einem Verlust der als Jagdhabitat geeigneten Strukturen zu rechnen. Außerdem könn-
ten visuelle und akustische Störeffekte zur Meidung des Plangebietes während der Bauphase führen. Diese werden 
allerdings nicht als Störung im Sinne von § 44 BNatSchG eingestuft. 

Wespenbussard – Pernis apivorus 

günstig / hervorragend 

günstig / gut 

ungünstig / mittel-schlecht 

günstig ungünstig / unzureichend 

� grün 
� gelb 
� rot 

günstig 

ungünstig / schlecht 

* 

3N 



  

Anhang, Seite  29 

Weber Ludwig Galhoff & Partner 

Anhang „Wohnen Auf dem Blumenkampe“ - Artenschutzgutachten 

3. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahme n, ggf. des Risikomanagements 
3.1 Baubetrieb: keine. 
3.2 Projektgestaltung: keine 
3.3 Funktionserhaltende Maßnahmen (z.B. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen):  
3.4 Wissenslücken, Prognoseunsicherheiten, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements  

(z.B. besondere Bau- oder Funktionskontrollen, Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen, Monitoring) 
 

4. Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände 
(unter Voraussetzung der in Punkt 3. beschriebenen Maßnahmen) 

4.1 Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 (1) Nr. 1]? 
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

� ja � nein 

4.2 Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtern könnte? [§ 44 (1) Nr. 2]? 

� ja � nein 

4.3 Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 

beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang erhalten bleibt? [§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

4.4 Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?          

[§ 44 (1) Nr. 4 i.V.m. § 44 (5)]? 

� ja � nein 

5. Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter 4. genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 

5.1 Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  
Interesses gerechtfertigt? 

� ja � nein 

5.2 Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? � ja � nein 

5.3 Wird sich der Erhaltungszustand der Populationen bei europäischen Vogel-

arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben? 
� ja � nein 
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[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom] [Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] Projektnummer 
      Fu  211 241110 

Projekt: Wohnen in Berchum, Hagen 

hier: Baugrunduntersuchung / Gründungsberatung 

Für das o.g. Bauvorhaben soll im Vorfeld der Planungen eine Baugrunduntersuchung 
mit Gründungsberatung angefertigt werden. Es liegen dem Verfasser folgende Plan-
unterlagen vor: 

• Deutsche Grundkarte (1:5000) 
• Luftbild (GIS NRW) 
• Lageplan (Architekt Balaz, 1:500) 
• geologische Karte C4710 (1:100.000) 

Es sind auf einer freien Wiese im Ortsteil Berchum der Stadt Hagen insgesamt 11 
freistehende Einfamilienhäuser mit Erschließung geplant. Die Baugrunduntersuchung 
umfasst Hinweise für die Erschließung (Kanal/Straße), die Gründung der Gebäude 
und die Versickerung von Niederschlagswasser. 
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Zur Erkundung des Baugrundes wurden insgesamt 8 Rammkernbohrungen nach 
DIN 4021 und 6 schwere Rammsondierungen nach ISO EN 22476-2 niedergebracht. 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich südlich der Tiefendorfer Straße im Ortsteil 
Berchum der Stadt Hagen. Das Baugelände ist relativ eben mit leichtem Einfallen 
nach Süden. Die Fläche ist zur Zeit Wiese. 

 

 

Es wurden im Untersuchungsgebiet relativ einheitliche Bodenverhältnisse angetrof-
fen. Unterhalb einer geringmächtigen Mutterbodenschicht (OU) befindet sich eine un-
terschiedlich mächtige Lehmüberdeckung aus feinsandig-kiesigem Schluff 
(UL/GU*)). Darunter folgt ein Verwitterungshorizont des Sand-/Schluffstein-
Grundgebirges als schluffig-sandiger Kies (GU/GW). Unterhalb der erreichten Boh-
rendtiefen befindet sich der Fels. Grund- oder Schichtenwasser wurde nicht angetrof-
fen. Die Durchlässigkeit der schluffigen Deckschichten (UL/GU*) kann als sehr gering 
eingestuft werden (kf-Wert ≤ 10-7 m/s). Die Durchlässigkeit des kiesigen Verwitte-
rungshorizontes wurde mittels Auffüllversuch in den Bohrlöchern bestimmt. 
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1. Niederschlagsversickerung 

Zur Bestimmung der Durchlässigkeit der unterschiedlichen Bodenschichten wurde in 
den Bohrlöchern BS1 bis BS6 Versickerungsversuche (Auffüllversuche) durchge-
führt. In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse übersichtlich dargestellt. 

Bohrung BS1 BS2 BS3 BS3a BS4 BS5 BS6 

Tiefenbereich (m u GOK) 3,4-4,1 2,8-4,2 2,9-4,3 1,6-2,0 3,7-4,2 4,0-5,0 3,8-5,0 

Boden GW UL/GU GU/GW UL GU GW GW 

kf-Wert (m/s) 1*10-5 1*10-6 4*10-6 3*10-6 1*10-5 5*10-6 1*10-7 

Beurteilung nach DWA A138 geeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet ungeeignet 

Es wurden stark unterschiedliche Durchlässigkeiten des kiesigen Verwitterungshori-
zontes ermittelt. Daher wird aus gutachterlicher Sicht von einer Versickerung des 
Niederschlagswassers auf den zu bebauenden Grundstücken abgeraten. 

2. Gründung Erschließung/Straßenbau 

Die Schlagzahlen der Rammsondierungen zeigen für die sandig-schluffigen Kiese 
(GU/GW) überwiegend mitteldichte bis dichte Lagerung und für den Schluff (UL) stei-
fe Konsistenz. 

In der folgenden Tabelle sind die bodenmechanischen Kennwerte anhand der Bo-
denansprache, Probenbeurteilung und Rammsondierung wie folgt abgeschätzt. 

 
Bodenart 
 

γ 
 

(kN/m³) 

γ′ 
 

(kN/m³)

ϕ 
 

(°) 

c 
 

(kN/m²)

Es 
 

(kN/m²) 

Frostempfind-
lichkeitsklasse 
nach ZTVE-StB 

Schluff (UL/GU*) 20-20,5 10-10,5 27,5 3-4 8000-12000 F3 

Kies (GW/GU) 20-22 12-14 32,5-
35 - 120000-

250000 
F2 

Tabelle 1: bodenmechanische Kennwerte 
mit: 
γ  = Wichte des erdfeuchten Bodens 
γ′= Wichte des Bodens unter Auftrieb 
ϕ = Reibungswinkel des drainierten Bodens 
c  = Kohäsion des drainierten Bodens 
Es = Steifeziffer 
Frostempfindlichkeit F3 = sehr frostempfindlich 
  F2 = mittel bis gering frostempfindlich 

Informationen über die Tiefe der Kanalsohlen und Schachtbauwerke liegen nicht vor. 
Daher werden hier allgemeine Hinweise zur Erstellung/Verfüllung des Kanalgraben 
und des Straßenbau gegeben. 

Der Kanal kann gemäß DIN 1610 mit einem Normauflager erstellt werden. Das Mate-
rial der Leitungszone richtet sich hierbei nach den verwendeten Materialien der Ka-
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nalrohre. Grundsätzlich sollte die Leitungszone in einem Verdichtungsgrad von DPr ≥ 
97% eingebaut werden. Der Verdichtungsgrad des Kanalgrabens richtet sich nach 
dem verwendeten Boden. Die hier anstehenden Bodenschichten gehören überwie-
gend in die Bodengruppen UL, GU*, und GU, d.h. fein- bis gemischtkörnige Böden 
nach DIN 18196. Hierbei ist nach ZTVE-StB 09 ein Verdichtungsgrad von DPr ≥ 97% 
für UL/GU* bzw. 98% für GU anzuwenden. Die Verdichtung ist gutachterlich mittels 
Plattendruckversuch nach DIN 18134 bzw. Rammsondierungen nach DIN ISO EN 
22476-2 zu überprüfen. 

In Zeiten stärkeren Niederschlags kann es notwendig werden, den vorhandenen 
Schluffboden mittels Feinkalk zu verbessern und so die Einbaufähigkeit herzustellen. 

Auf dem Erdplanum ist mittels Plattendruckversuch nach DIN 18134 ein Verfor-
mungsmodul von EV2 ≥ 45 MN/m² gutachterlich nachzuweisen. Für den Straßenbau 
ist die RSTO 01 anzusetzen. Es ist hier nach RSTO 01, Tabelle 2, von einer Anlie-
gerstraße und damit von einer Bauklasse V/VI auszugehen. Die Mächtigkeit des 
frostsicheren Aufbaus ergibt sich nach RSTO 01, Tabellen 6 und 7 und Bild 6, zu 

Bauklasse V/VI  

Frostempfindlichkeit des Untergrundes F3  

Mindestdicke des frostsicheren Straßenaufbaus  50 cm 

Frosteinwirkungszone III  + 15 cm 

Lage der Gradiente Geländehöhe +/- 0 cm 

Wasserverhältnisse günstig +/- 0 cm 

Ausführung Randbereiche teilweise wasser-
durchlässig 

- 5 cm 

Summe  60 cm 

Tabelle 2 

Zwischen Erdplanum und Schottertragschicht sollte ein Geotextil (GRK4) verlegt 
werden. Darauf ist die Schottertragschicht mittels Mineralgemisch (0/45 oder 0/56) in 
einem Verdichtungsgrad von DPr ≥ 100 % einzubauen. Die Verdichtung ist gutachter-
lich mittels Plattendruckversuch nach DIN 18134 nachzuweisen (EV2 ≥ 100 MN/m², 
EV2/EV1 ≤ 2,3). 

3. Gründung Gebäude 

Grundsätzlich sind sämtliche organische Bodenschichten und Auffüllungen aus dem 
Gründungsbereich vollständig zu entfernen. Der Schluff ist wasser- und bewegungs-
empfindlich. 

Bei einer Gebäudegründung ohne Keller kommt es zur Lastabtragung der Funda-
mente in den mindestens steifen Schluff (UL). Hierbei können im Vorfeld folgende 
aufnehmbare Sohldrücke zum Ansatz gebracht werden: 
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kleinste Einbindetiefe des 
Fundament (m) 

aufnehmbarer Sohldruck σzul (kN/m²) 
bei Fundamentbreiten b bzw. b‘ zwischen 0,5 und 2 m 

mittlere Konsistenz 

steif halbfest fest 

0,50 140 190 280 

1,00 180 230 320 

1,50 200 270 360 

2,00 220 300 400 

Tabelle 2: aufnehmbarer Sohldruck 

Die hier angegebenen Sohldrücke lassen relativ gleichmäßige Setzungen von 1-2 cm 
zu. Ein Setzungsunterschied von su ≤ 1 cm ist zu erwarten. Zwischenwerte können 
interpoliert werden. 

Werden die Häuser mit Keller geplant, so kommt es überwiegend zu einer Gründung 
auf dem schluffigen Kies (GU/GU*). Da die bindigen Bodenschichten eine überwie-
gend geringe Durchlässigkeit besitzten wird eine Abdichtung nach DIN 18196-6 ge-
gen aufstauendes Sickerwasser angeraten. Die Gründung selbst sollte auf einem 
Schotterpolster mittels tragender Bodenplatte erfolgen. Hier kann bei einer ca. 30 cm 
mächtigen Schottertragschicht (0/45, DPr ≥ 100%) mit einem aufnehmbaren Sohl-
druck von σzul ≤ 220 kN/m² und einem Bettungsmodul von ks ≤ 25 MN/m³ gerechnet 
werden. 

Die Baugrubenwände können für den mindestens steifen Schluff (UL/GU*) in einem 
Winkel von 60° geböscht werden. Die kiesigen Schichten (GU/GW) sind mit einem 
Winkel von maximal 45° zu böschen. Die Baugrubenwände sind gegen Durchfeuch-
tung zu sichern. 
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Die in diesem Bericht aufgeführten Daten bzgl. der bodenmechanischen und hydrogeologischen Ei-
genschaften beruhen auf punktuellen Aufschlüssen und allgemeinen Kenntnissen der örtlichen geolo-
gischen Situation. Sollten während der Projektmaßnahme andere als die in diesem Bericht beschrie-
benen geologischen Verhältnisse angetroffen werden, so ist unverzüglich der Bodengutachter zu in-
formieren. 

Balve, 14.06.2011 

 
 

 

Ingo Fuhrmann 
Dipl.-Geologe (BDG/DGGT) 
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Anlagen 
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Anlage 1 
 

Lageplan 
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Anlage 2 
 

Schichtenbeschreibung 
Rammdiagramme 
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Boden- und Felsarten

Mudde, F, organische Beimengungen, o Mutterboden, Mu

Kies, G, kiesig, g Feinsand, fS, feinsandig, fs

Sand, S, sandig, s Schluff, U, schluffig, u

Ton, T, tonig, t

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-gemäß)

Bauschutt, B, mit Bauschutt, b

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Rammdiagramm

0 10 20 30 40 50
15

10
25

35
40

Bodenklassen nach DIN 18300

1 Oberboden (Mutterboden) 2 Fließende Bodenarten

3 Leicht lösbare Bodenarten 4 Mittelschwer lösbare Bodenarten

5 Schwer lösbare Bodenarten 6 Leicht lösbarer Fels und vergleichbare
Bodenarten

7 Schwer lösbarer Fels
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Bodengruppen nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GU* Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm SU* Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH grob- bis gemischtkörnige Böden mit
Beimengungen humoser Art OK grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen,

kieseligen Bildungen

HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F Schlämme (Faulschlamm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel) [ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest

Proben

P1 1,00 Sonderprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe K1 1,00 Bohrkern Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

WP1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe GL1 1,00 Probenglas Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

HS1 1,00 Head-Space Nr 1 aus 1,00 m Tiefe SZ1 1,00 Stechzylinder Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

KE1 1,00 Kunststoffeimer Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
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BS/DPH1

Höhenmaßstab 1:25

+149,72 m NN

kein Bohrfortschritt

G1/1 0,25
1,00

G1/2 1,00
1,50

G1/3 1,50
2,60

G1/4 2,60
3,30

G1/5 3,30
4,10

Mu, u, o, 
erdfeucht, 
dunkelbraun

OU 1

U, fs, 
erdfeucht, 
braun

UL 4

U, fs, t', 
erdfeucht, 
hellbraun

UL 4

G, u, s, 
erdfeucht, 
hellbraun

GU* 4

G, s, 
erdfeucht, 
hellbraun

GW 3

NN + 145,62 m
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4,10
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Schlagzahl N10 für 10 cm Eindringtiefe
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BS/DPH2

Höhenmaßstab 1:25

+150,24 m NN

kein Bohrfortschritt

G2/1 0,20
0,90

G2/2 0,90
1,80

G2/3 1,80
2,60

G2/4 2,60
3,40

G2/5 3,40
4,20

Mu, u, o, 
erdfeucht, 
dunkelbraun

OU 1

U, fs', 
erdfeucht, 
braun

UL 4

U, fs, feucht, 
hellbraun UL 4

U, fs', t', 
erdfeucht, 
hellbraun-grau

UL 4

U, s, g', 
erdfeucht, 
hellbraun

UL 4

G, s, u', 
erdfeucht, 
graubraun

GU 3

NN + 146,04 m

0,20

0,90

1,80

2,60

3,40

4,20

150,25

150,00

149,75

149,50
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1 VORBEMERKUNG  

 

Die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) stellt einen 

Bebauungsplan für eine Wohnbebauung in der Tiefendorfer Straße (Wohnen in 

Berchum) auf. In diesem Zusammenhang soll für einen Teilbereich des Wohnge-

bietes noch die Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden untersucht werden. 

 

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse sowie der Durchlässigkeitseigenschaften 

ist das Ingenieurbüro Halbach + Lange mit der Durchführung von Rammkernson-

dierungen und Versickerungsversuchen beauftragt worden. Die durchzuführenden 

Feldversuche wurden in einer gemeinsamen Ortsbegehung mit dem zuständigen 

Bearbeiter der HEG am 16.06.2016 abgestimmt und festgelegt. Die Aufschlüsse 

und Versickerungsversuche sind noch am selben Tag zur Ausführung gekommen. 

 

 

2 UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 

 

Zur Erkundung der oberflächennahen Schichtenfolge sind insgesamt vier Ramm-

kernsondierungen bis in eine Tiefe von 2 m unter Gelände abgeteuft worden. Die 

Lage der Aufschlusspunkte geht aus dem Lageplan in der Anlage 1 hervor. Die 

Sondierergebnisse sind in Form von Schichtprofilen auf Basis der DIN 4023 eben-

falls in dieser Anlage aufgetragen.  

 

In den Sondierlöchern sind in den verschiedenen Bodenhorizonten Versickerungs-

versuche ausgeführt worden. Zusätzlich sind an den Sondierstellen 1 und 4 ober-

flächennah noch Versickerungsversuche in einem Zylinder (Ø 25 cm) ausgeführt 

worden. Die aus den verschiedenen Versuchen errechneten Sickerraten sind in der 

Anlage 1 jeweils neben den Schichtprofilen eingetragen.  
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3 UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE  

 

An allen Aufschlussstellen ist unter einer Grasnarbe zunächst ein Oberboden 

(Schluff mit schwach tonigen, stark feinsandigen, stark humosen Anteilen sowie 

Wurzelresten) angetroffen worden. Ab einer Tiefe von 0,25 m unter Ansatzpunkt 

folgen dann an allen Sondierpunkten Schluffe mit schwach tonigen, feinsandigen 

sowie z.T. auch kiesigen Beimengungen. Am Punkt 1 waren bis ca. 0,7 m unter 

Gelände vereinzelte Bauschuttreste eingelagert, so dass diese Partien aufgefüllt 

bzw. umgelagert worden sind. Die Untergrenze der Schluffe reicht an den Sondier-

punkten 3 und 4 bis zur Endteufe bei 2,0 m unter Gelände. An den Untersu-

chungspunkten 1 und 2 wurde ab 1,5 m bzw. 1,3 m unter Ansatzpunkt ein 

Hangschutt (verlehmter Felsschutt, Gemenge aus z.T. gerundeten Sandsteinstü-

cken mit bindigen Beimengungen) bis zur Endteufe von 2,0 m erbohrt. 

 

Bei den Sondierungen im Juni 2016 wurden keine Anzeichen auf einen Grundwas-

serstand festgestellt. Allerdings sind bei den Sondierungen 3 und 4 in den unteren 

Partien örtliche Vernässungszonen angetroffen worden. 

 

 

4 ERGEBNISSE DER VERSICKERUNGSVERSUCHE / BEURTEILUN G 

DER VERSICKERUNGSMÖGLICHKEITEN 

 

Die aus den Versickerungsversuchen ermittelten Sickerraten sind neben den 

Schichtprofilen in der Anlage 1 dargestellt. Die oberflächennah im Zylinder ausge-

führten Versuche haben relativ hohe Sickerraten mit 4,1 bzw. 6,3 x 10-5 m/s erge-

ben. Dies hängt wahrscheinlich noch mit der oberflächennahen Verwurzelung zu-

sammen. Für die darunter anstehenden gewachsenen Schluffe sind Werte in einer 

Größenordnung zwischen 1,3 x 10-5 m/s bis 2,6 x 10-7 m/s abgeleitet worden. Für 



 
 
Projekt-Nr. 16.046  
 
 
 
 

 
  Seite 5 
 

die Bereiche des verlehmten Hangschuttes lassen sich Sickerraten von 1,6 bzw. 

5,6 x 10-6 m/s rückrechnen.  

 

Nach dem Merkblatt A138 der ATV/DVWK wird für Versickerungseinrichtungen von 

einem k-Wert von ≥ 1 x 10-6 m/s ausgegangen. Dies wird nach den durchgeführten 

Untersuchungen im Bereich der anstehenden Schluffe verbreitet nicht bzw. nur mit 

geringem Sicherheitsabstand gegeben sein. Auch im Bereich des verlehmten 

Hangschuttes liegen die ermittelten Werte im Grenzbereich zu dem vorgenannten 

k-Wert. Damit sind Versickerungsanlagen nur mit relativ großem Speichervolumen 

möglich. Insgesamt wird daher bei den vorliegenden Untergrundverhältnissen, 

auch unter Berücksichtigung der z.T. angetroffenen örtlichen Vernässungszonen, 

empfohlen, auf die Ausführung von Versickerungsanlagen zu verzichten und die 

anfallenden Niederschlagswässer einer ordnungsgemäßen Vorflut zuzuleiten.  

 

Halbach + Lange Ingenieurbüro Sachbearbeiter 

 

 

 

 

 (Halbach) (Haupt) 
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Versuch im Zylinder

Versuch im Sondierloch

Sickerrate  [m/s]

Rammkernsondierung mit VersickerungRKS

Zeichenerklärung
nach DIN 4023

naß

breiig

weich

steif

Wasser angetroffen

-5.00
(12.3.92) 

Wasser ausgespiegelt

-7.00
(12.3.92) 7h

Wasserstand im Pegel

-9.00
12.3.92

Wasser steigend

-11.00
(12.3.92) 7h

-12.00

Wasser fallend
-13.00

(12.3.92) 

halbfest

fest

klüftig

gekernte
Strecke

P6
Sonderprobe

tonig t
feinsandig fs

humos h

( * ) stark     ( ' ) schwach

Mittel-Grobschluff mU-gU

Sand,sandig S,s
Kies,kiesig G,g

Hangschutt Lx

Oberboden

Auffüllung A

Sandstein SstLageplan
M 1:1000

A,Grasnarbe
A,Oberboden unrein
-mU-gU,t',fs*,h*- Wurzelreste

mU-gU,t',fs

-G=Sst-Stücke-
mU-gU,t',fs,g*

mU-gU,t',fs

A,Grasnarbe
A,Oberboden unrein
-mU-gU,t',fs,h*- Wurzelreste

mU-gU,t',fs

RKS 1

RKS 2
RKS 3

RKS 4

Bzp.

6.3 x 10-5

4.1 x 10-5

1.3 x 10-5

9.4 x 10-7 6.3 x 10-7

5.8 x 10-6

1.3 x 10-6

1.6 x 10-6

2.6 x 10-7

5.6 x 10-6

A,Grasnarbe
A,Oberboden
-U,t',fs*,h*- Wurzelreste

A,U,t',fs*,g',h' unrein
vereinz. Bauschuttreste

mU-gU,t',fs

Lx,Sst-Stücke,
z.T. gerundet,
verlehmt -G,s*,u,t'-

Grasnarbe
Oberboden
-U,t',fs*,h*- Wurzelreste

mU-gU,t',fs

-G=Sst-Stücke-
mU-gU,t',fs,g'

Lx,Sst-Stücke,
z.T. gerundet,
verlehmt -G,s*,u,t'-
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